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Weltweit sind 130 Millionen Frauen beschnitten.

Und alle 15 Sekunden erleidet ein kleines Mädchen

das gleiche Schicksal. Weibliche Genitalverstüm-

melung ist ein grausames Ritual mit lebenslangen

Folgen. Der Kampf für die Abschaffung ist delikat,

und neben kulturellem Einfühlungsvermögen

braucht es vor allem eines: Geduld. Doch diese

ist nicht endlos strapazierbar. UNICEF hat sich

daher entschlossen alles zu tun, um die folter-

ähnliche Praxis in den nächsten zehn Jahren zu

bannen. 

UNICEF Schweiz fördert und unterstützt seit 1999

Programme zur Bekämpfung der Mädchenbe-

schneidung in verschiedenen Ländern. Doch nicht

nur der Blick auf afrikanische Länder hat die

Arbeit unserer Organisation in der Vergangenheit

geprägt. Auch die Frage nach Vorkommen und

Praxis ausserhalb Afrikas, in Europa einschliess-

lich der Schweiz, war uns ein Anliegen. Denn die

weibliche Genitalverstümmelung wird, obwohl

von keiner Religion verlangt, weltweit praktiziert.

Und mit zunehmender Veränderung der Flücht-

lingsströme ist sie längst kein Phänomen mehr,

das uns nichts anginge. Nicht nur haben sich die

Ursprungs- und Zielländer verändert, auch das

Migrationsmuster hat eine geschlechtsspezifische
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Dimension erhalten: Frauen emigrieren in zuneh-

mendem Masse als eigenständige Personen,

und weniger als Mitglieder einer Familiengemein-

schaft. Damit erhält das Thema eine eigene

Dynamik, die nach entsprechender Aufklärung

hinsichtlich Recht und Handhabung in Spitälern

und Arztpraxen, in der Asylgewährung und Asyl-

betreuung ruft.

Um die Situation zu erhellen hat UNICEF

Schweiz im Jahr 2001 eine Befragung unter

Gynäkologinnen und Gynäkologen durchgeführt.

Die Resultate zeigten, dass in der Schweiz schät-

zungsweise 7000 an ihren Geschlechtsorganen

beschnittene Mädchen und Frauen leben. Insbe-

sondere Ärztinnen und Ärzte, aber auch Behörde-

mitglieder oder Angehörige sind mit dem Problem

der weiblichen Genitalverstümmelung konfron-

tiert: Zum Beispiel bei in den Heimatländern

infibulierten Frauen im Rahmen von Schwan-

gerschaft und Geburt in der Schweiz. Welche

Konsequenzen haben Menschen, die in der

Schweiz eine Genitalverstümmelung vorneh-

men, zu tragen? Was haben Ärzte und das Ge-

sundheitspersonal zu beachten bei einer Reinfi-

bulation? Solche und ähnliche Fragen bedurften

der Klärung.

UNICEF Schweiz hat reagiert und in doppelter

Hinsicht gehandelt. Wir haben an medizinischen

Richtlinien für Ärztinnen, Ärzte und Gesundheits-

personal mitgearbeitet. Überdies sind wir der

Frage der strafrechtlichen Relevanz nachgegan-

gen und haben ein rechtliches Gutachten bei

Prof. Dr. iur. Stefan Trechsel, Institut für Rechts-

wissenschaften, Zürich, in Auftrag gegeben. Die

Ergebnisse dieser Studie sprechen Klartext: Die

weibliche Genitalverstümmelung ist eine grund-

sätzliche Menschenrechtsverletzung und erfüllt

in der Schweiz den Tatbestand der schweren

Körperverletzung. 

Dass damit noch keinem Mädchen der Eingriff

erspart wird, ist UNICEF Schweiz sich bewusst.

Aufklärungsarbeit in der Migrationsbevölkerung,

beim Gesundheitspersonal, bei Ärztinnen und

Behördemitgliedern müssen folgen. Und die Ent-

tabuisierung von Traditionen, wo sie Kinder- und

Menschenrechte verletzen, ist nötig. Die Argu-

mente liegen auf dem Tisch und lassen sich kaum

mehr entkräften. Es ist daher unsere Pflicht, 

uns mit aller Kraft für die betroffenen Mädchen 

einzusetzen.

Elsbeth Müller
Geschäftsleiterin, UNICEF Schweiz
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A. Zur Terminologie

UNICEF Schweiz hat uns unter dem Titel «Mädchenbeschnei-
dung in der Schweiz» mit der Bearbeitung rechtlicher Pro-
bleme beauftragt, aber nicht formell einen Titel für die Arbeit
vorgeschrieben. Nun erweist sich bei näherem Hinsehen, dass
der Sachverhalt, welcher Gegenstand der Untersuchung bildet,
Kontroversen über seine Bezeichnung ausgelöst hat.
Traditionell wurde zunächst der Ausdruck «Beschneidung»
verwendet. Er ist aber seit den 80er Jahren des letzten Jahr-
hunderts sukzessive verdrängt worden.1 Man sah darin eine un-
zulässige Verniedlichung und Verharmlosung. In erster Linie
wird mit diesem Terminus die männliche Beschneidung be-
zeichnet, die «circumcisio», das heisst der «Rundumschnitt»,
mit welchem die Vorhaut des Penis entfernt wird. Es ist zwar
auch gegen diesen Eingriff Kritik laut geworden2, aber es han-
delt sich dabei um eine sehr weit verbreitete Praxis, die etwa
bei Juden und Muslimen aus religiösen, in den USA aber auch
aus hygienischen Gründen vorgenommen wird. Die Eingriffe
an Genitalien von Mädchen und Frauen haben, im Gegensatz
zur Beschneidung von Knaben, wie zu zeigen ist, schwer wie-
gende Folgen für das Leben der Betroffenen. Schon der Ein-
griff selber ist in der Regel ausserordentlich schmerzhaft und
mit grössten Gefahren für das Leben und die Gesundheit der
Betroffenen verbunden.3

Eine neue Terminologie wurde 1990 offiziell anlässlich einer
Konferenz der Weltgesundheitsorganisation in Addis Abeba
eingeführt 4: Female Genital Mutilation (FMG), auf (teilweise)
Deutsch: Weibliche Genitalverstümmelung (WGV). Für dieses
Stichwort finden sich bei Altavista über 2000 Eintragungen,
was das enorme Interesse an dem Phänomen belegt. Mit unange-
brachtem Zynismus, wie uns scheint, bezeichnet GOLLAHER
diesen Wechsel in der Terminologie als einen «geschickten
Schachzug».5 Der jüngere Begriff beschreibt nämlich treffend
den Sachverhalt. Es ist höchstens einzuräumen, dass er nicht
ohne Dramatik ist, aber diese Dramatik ist dem Sachverhalt
angemessen. Sie weckt Sympathie für die Opfer und damit die
Bereitschaft, den Kampf gegen WGV zu unterstützen, ein höchst
legitimes Anliegen.
Inzwischen regt sich allerdings auch Widerstand gegen diese
neuere Terminologie. Betroffenen Frauen finden es nämlich
verletzend, wenn sie als «verstümmelt» bezeichnet werden,
was an Invalidität denken lässt.6 Die These, sie seien jedenfalls
Teilinvalide, lässt sich zwar vertreten, assoziiert aber «les grands
mutilés de guerre», für die in der Pariser Métro Plätze reserviert
sind.

Als Alternativbezeichnungen sind etwa «female genital surgery»
(«weibliche Genitaloperation») oder «female genital cutting»
(«weibliches Genitalschneiden») vorgeschlagen worden7 –
beide Termini lassen sich schlecht übersetzen. Treffend und
annehmbar erscheint uns der Begriff «weibliche Genitalver-
schneidung», der sich freilich nicht problemlos ins Englische
übertragen lässt.
Wir halten uns hier an die derzeit gebräuchliche Abkürzung
WGV, die für «Weibliche Genitalverstümmelung» wie für
«weibliche Genitalverschneidung» steht .8 Es ist uns jedenfalls
ein Anliegen, zu betonen, dass gegenüber Betroffenen eine
schonendere Umschreibung des Eingriffs geboten ist.

B. Zum Sachverhalt

Die WGV ist erst im letzten Jahrzehnt des vergangenen Jahr-
hunderts zu einem viel diskutierten Thema geworden. Dazu
haben neben internationalen Bewegungen zum Schutz der
Menschenrechte (von NGOs getragen), namentlich im Rahmen
der UNO, und aus feministischen Kreisen auch einige literarische
Werke einen ganz erheblichen Beitrag geleistet. Zu erwähnen
sind etwa Bücher wie die Autobiographie des somalischen
Photomodells Waris Dirie, «Desert Flower», der Roman von
Alice Walker, «Possessing the Secret of Joy», oder Fauzia
Kassindja’s «Do They Hear You When You Cry».9

1. Typen des Eingriffs
WGV tritt in verschiedenen Varianten auf, die Terminologie ist
nicht ganz einheitlich.10 Im Allgemeinen finden sich jedoch
keine wesentlichen Unterschiede.

a) Die Inzision

Unter Inzision wird der mildeste Eingriff verstanden; er wäre
noch mit dem Begriff «Beschneidung» vereinbar. Es geht da-
rum, dass ein Einschnitt in die Vorhaut der Klitoris vorgenom-
men, allenfalls die ganze Vorhaut entfernt wird. Es scheint, dass
diese Variante zwar regelmässig genannt wird, in der Praxis
aber kaum anzutreffen ist11 – es fehlt meist schon an tauglichem
Werkzeug. Immerhin berichtet Gruenbaum12 auch von schonen-
den Eingriffen – Waschungen, Einstechen. Diese mildesten
Varianten sind in der vorliegenden Arbeit nicht gemeint.

Weibliche Genitalverstümmelung 
in der Schweiz

I. Einleitung

UNICEF Schweiz verwendet den Begriff «Mädchen-

beschneidung». Dieser ist im Rahmen der UNICEF-

Kampagnen seit langem eingeführt und verankert.

Aus den im Text angeführten Gründen gebraucht das

Rechtsgutachten den inhaltlich prägnanteren, wenn

auch sprachlich schwerfälligeren Begriff «weibliche

Genitalverstümmelung bzw. -verschneidung».

Rechtsgutachten von Prof. Dr. iur. Stefan Trechsel
und Dr. iur. Regula Schlauri
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b) Die Exzision, «Sunna»

Bei dieser Variante wird die Klitoris entfernt. Zudem ganz oder
teilweise auch die inneren Schamlippen. Der Begriff «Sunna»
bezeichnet eigentlich die Variante a), wird aber, offenbar im
Sinne eines Euphemismus, für die Exzision verwendet.13

c) Die Zwischenform, «intermediate»

Hier werden zusätzlich Teile der äusseren Schamlippen ent-
fernt.

d) Die Infibulation, «Pharaonische Beschneidung»

Die Infibulation bezeichnet den weitestgehenden Eingriff in
das weibliche Genital. Bei dieser Variante werden auch die äus-
seren Schamlippen ausgeschabt oder teilweise weggeschnitten.
Anschliessend werden sie so zugenäht, dass nur eine Öffnung
in der Grösse eines Stecknadelknopfes, Zündholzes, bezie-
hungsweise eines Hirsekorns offen bleibt. Die Schilderungen
dürften etwas übertreiben – fibula bezeichnet das Schilfrohr
und dürfte auch einen Anhaltspunkt für das «Normalmass» ab-
geben. Die Enge der Öffnung gilt als Qualitätsmerkmal.

e) Andere

In der Literatur wird zusätzlich auf weitere Varianten hinge-
wiesen, zum Beispiel das Zusammennähen bloss der inneren
Schamlippen.14

Die Varianten haben verschiedene Verbreitung. Für die recht-
liche Beurteilung ist die Einteilung nach unserer Auffassung,
abgesehen von der ersten Variante, ohne Bedeutung; es handelt
sich um graduelle, letztlich quantitative Unterscheidungen.

2. Verbreitung
Heute wird angenommen, dass in der Welt ca. 130 Millionen
Frauen leben, an denen eine WGV vorgenommen wurde.
Täglich soll der Eingriff an 6000 Mädchen vorgenommen
werden.15

Geographisch liegt der Schwerpunkt in Afrika, wo WGV in 25
bis 30 Staaten16 praktiziert wird. Sie kommt aber auch bei
australischen Ureinwohnern, in Asien und in Südamerika vor.
In neuerer Zeit hat die Migration sie auch in die Gesellschaften
Westeuropas und Amerikas gebracht.

3. Vorgehen17

Für das Vorgehen beim Eingriff finden sich sehr unterschied-
liche Schilderungen, was bei der weiten geographischen (und
damit auch ethnischen) Verbreitung nicht überrascht. In neuerer
Zeit wird die WGV auch in Spitälern unter einwandfreien
hygienischen Bedingungen und angemessener Anästhesie vor-
genommen.
Typischerweise geschieht die WGV allerdings unter primitiven
Bedingungen. Es gibt Gegenden, wo die Mädchen als Säuglinge
oder Kleinkinder verstümmelt werden, am häufigsten findet sich
der Eingriff an der Schwelle der Pubertät, zwischen 8 und 12
Jahren, mitunter aber auch erst vor oder sogar nach der Heirat.

Mädchen werden einzeln oder in Gruppen beschnitten. Der
Eingriff wird von älteren Frauen vorgenommen, die vielfach
die Funktion von ihren Ahnen übernommen haben und hohes
Ansehen geniessen. Die Tätigkeit als Beschneiderin kann auch
lukrativ sein.
Die Opfer wissen oft nicht genau, was sie erwartet, es wird
ihnen eingeredet, sie würden keine Schmerzen spüren, oder sie
werden aufgefordert, zur Wahrung der Familienehre tapfer zu
sein. Als Werkzeug werden im günstigeren Fall Rasierklingen,
scharfe Messer oder Scheren verwendet, häufig aber auch
Glasscherben oder scharfe und weniger scharfe Steine. Be-
sonders brutal ist etwa die Methode, bei welcher als erstes die
äusseren Schamlippen mit Dornen am Oberschenkel fixiert
werden. Das Opfer muss in der Regel von mehreren Frauen
festgehalten werden. Mitunter werden nach magischen Vorstel-
lungen angefertigte Mischungen zur Wundbehandlung verwen-
det, denen auch Tierkot beigemischt wird.

4. Die Folgen des Eingriffs
Die WGV hat schwer wiegende physische und psychische
Folgen für das weitere Leben der Betroffenen. Naturgemäss ist
mehr und Genaueres über die physischen als über die psychi-
schen Folgen bekannt. Meist wird es sich um das markanteste
Trauma im Leben einer jungen Frau handeln – die Verarbeitung
ist von vielen Faktoren abhängig, auch von den körperlichen
Folgen. Hier werden nur diese Letzteren skizziert.
Sehr wichtig ist die soziale Bedeutung des Eingriffs. Das Mäd-
chen steht meist im Mittelpunkt des Interesses und erfährt viel
Zuwendung, es erwartet viele Geschenke und erhält sie auch.
Wo der Eingriff in der Vorpubertät durchgeführt wird, hat er die
Bedeutung eines Initiationsritus, erst nachher gilt die Betrof-
fene als vollwertige Frau. Nur wenn sie beschnitten ist, kann
sie einen Ehemann finden. Vielfach gibt es keine Alternative,
nur der Preis der Verstümmelung verspricht ein «normales»
Leben in der lokalen Gesellschaft.

a) Sofortige Folgen

Zunächst ist der Eingriff, der ohne Betäubung vorgenommen
wird, extrem schmerzhaft, eine grausame Tortur, verbunden mit
Gefühlen der Ohnmacht, Scham und grösster Enttäuschung über
den Verrat, der besonders im Verhalten der Mutter gesehen wird.
Die WGV kann relativ problemlos ausheilen, aber dies ist nicht
die Regel. Es kommt meist zu einer Infektion der Operations-
wunde, die tödlich ausgehen kann – es werden Zahlen bis zu 30
Prozent bei Infibulation genannt.18

Die Enge der verbliebenen Öffnung – offenbar ist sie der Stolz
der Ausführenden – hindert den Abfluss von Urin und Men-
struationsblut. In der ersten Zeit geht die Miktion nur tropfen-
weise und ist mit stechendem Schmerz verbunden, was zu
Retention führen kann.
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b) Längerfristige Folgen

Die WGV ist auch mit vielfältigen Gefahren und Unannehm-
lichkeiten für das spätere Leben der Frau verbunden. Wegen
der teils sehr kleinen Öffnung dauert eine Miktion 10 Minuten
und länger. Infibulierte Frauen leiden häufig unter Harninkon-
tinenz. Wiederholte Blasen- und Niereninfekte, die zu bleiben-
den Nierenschäden führen können, sind die Folge von Urin-
retention. Im Genitalbereich bilden sich vermehrt Hautzysten,
die operativ entfernt werden müssen. Lightfoot-Klein berich-
tet, infibulierte Frauen seien auch beim Gehen beeinträchtigt.19

Die Menstruation verläuft äusserst schmerzhaft und dauert bis
zu 15 Tage. Das nur langsam austretende Blut hat einen sehr un-
angenehmen Geruch, weshalb die Frauen während dieser Zeit
die Öffentlichkeit meiden. Auch höher qualifizierte Arbeitneh-
merinnen bleiben offenbar während der Menstruation ihrem
Arbeitsplatz fern.
Überdies werden in den meisten Fällen weitere Eingriffe
erforderlich. Die enge Öffnung der Scheide lässt keinen Ge-
schlechtsverkehr zu, es muss gewaltsam eingegriffen werden.
Das Öffnen geschieht manchmal durch eine Hebamme oder
(mittels des Dolches oder eines anderen Schneidewerkzeugs,
natürlich ohne Anästhesie) durch den Ehemann – in der Regel
ist sie mit erneuten Qualen verbunden, ebenso zunächst der
Geschlechtsverkehr selber. Kommt es zur Geburt, ist eine
Defibulation erforderlich, weil das vernarbte Gewebe nicht
genügend elastisch ist. Komplikationen sind nicht selten. Zum
einen dauert der Austreibungsvorgang wegen der Vernarbung
länger. Dann besteht ein erhöhtes Risiko von Dammrissen.20

Schliesslich wird regelmässig nach der Geburt eine Reinfibu-
lation vorgenommen mit Konsequenzen, die schon für die
Infibulation erwähnt worden sind. Dann beginnt der Zirkel
wieder: Probleme beim Geschlechtsverkehr, die Defibulation
vor der nächsten Geburt, die Reinfibulation nach der nächsten
Geburt ...
Am schwersten wiegt aber die Entfernung der Klitoris, die zu
einer erheblichen Beeinträchtigung der Fähigkeit, sexuelle
Lust zu erfahren, führt. Immerhin wird der Meinung, die Frau
werde dadurch völlig frigid, widersprochen. 21

5. Die Rechtfertigung des Eingriffs
Manche der geschilderten Folgen sind auch den unmittelbar
Beteiligten bekannt, werden aber anderen Ursachen zuge-
schrieben. Es ist sehr erstaunlich, dass sich eine derart grausame
Praxis über Jahrtausende halten konnte – man wird dahinter
machtvolle Rechtfertigungen vermuten. 
Die Macht ist allerdings schon durch die Praxis belegt, es fragt
sich also, welches die Gründe sind. Auf diese Frage finden sich
in den betroffenen Kulturen zahlreiche Antworten, die meist in
Kombination auftreten, also pseudowissenschaftliche, pseudo-
hygienische, pseudomedizinische und religiöse oder traditio-
nelle Begründungen. Hier werden nur die wichtigsten Gruppen
skizziert. 22

a) Der Islam? 23

Weit verbreitet ist die Auffassung, mit der WGV werde ein
Gebot des Islam befolgt. Es finden sich aber Aussagen, welche
dieser These überzeugend widersprechen. Wie es sich damit
«objektiv» verhält, ist freilich ohne Interesse. Es ist eine Tatsache,
dass in gewissen Gegenden auch von islamischen Geistlichen
die Meinung vertreten wird, Allah verlange diese «Reinigung».
Und es scheint festzustehen, dass Mohammed jedenfalls die
Gelegenheit, sich gegen die WGV zu äussern, nicht genutzt hat.
Schliesslich ist darauf hinzuweisen, dass die WGV auch
ausserhalb des Einflussbereichs des Islam vorkommt. Es gibt
also Zusammenhänge zwischen WGV und Islam, aber es handelt
sich dabei nur um eine von mehreren Begründungen.

b) Pseudomedizinische Begründungen

Regelmässig werden pseudorationale medizinische Gründe
angerufen. So wird die Meinung vertreten, das natürliche weib-
liche Genital sei unrein, was Infektionen befördere; die Klitoris
könne bei der Geburt den Säugling verletzen; die Klitoris sondere
giftige Sekrete ab, welche den Mann vergiften oder impotent
machen könnten; die Klitoris riskiere so sehr zu wachsen, dass
Geschlechtsverkehr unmöglich würde.

c) Ästhetische Gründe

Es wird die Meinung vertreten, die Vulva sehe hässlich und
unordentlich aus, besonders wenn die inneren Labia sichtbar
würden. Durch die WGV werde der Körper der Frau ästhetisch
akzeptabel, zudem führe der Eingriff zu einem schöneren Ge-
sicht.

d) Unterdrückung der weiblichen Sexualität

Die WGV wird auch explizit als Massnahme gegen übermäs-
sige sexuelle Aktivität der Frau gerechtfertigt. Sie soll von der
als schädlich angesehenen Masturbation abhalten und vorehe-
lichem Geschlechtsverkehr vorbeugen, wobei es allerdings
auch Gesellschaften gibt, die solchen Erfahrungen gegenüber
tolerant sind; dort wird die WGV erst kurz vor der Verheiratung
vorgenommen.

e) Tradition

Wichtigste und stärkste Triebfeder der WGV dürfte die Tradi-
tion sein. Aus dem Wissen, dass die Verschneidung seit unvor-
denklichen Zeiten praktiziert wird, ergibt sich der Schluss, dass
es sich dabei um etwas absolut Notwendiges handle, es wirkt
also die normative Kraft des Faktischen. Die Vorstellung der
Männer wird in der Weise geprägt, dass sie sich von unver-
stümmelten Frauen abgestossen fühlen, sie als unrein empfin-
den und nicht bereit sind, sie zu heiraten. Die ganze Gesell-
schaft ächtet Frauen, an denen keine WGV vorgenommen
wurde.

Einleitung
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C. Strafrechtsvergleichung

In der Literatur finden sich reichliche Hinweise darauf, wie
Staaten der westlichen Welt auf die WGV reagiert haben.24

Besondere Beachtung findet dabei die Entwicklung in Frank-
reich, wo gegen Beschneiderinnen und Eltern drakonische
Strafen ausgefällt wurden. Während die ersten Verfolgungen
regelmässig durch den Tod des Opfers ausgelöst wurden, klagte
1999 erstmals eine verschnittene Jura-Studentin französischer
Nationalität aus Mali ihre Eltern und die Beschneiderin vor
Strafgericht an. Es kam zu einem Verfahren, das 26 Fälle betraf,
die Beschneiderin wurde zu acht Jahren Zuchthaus verurteilt,
die Mutter des Opfers zu zwei Jahren Gefängnis, die übrigen
Eltern zu bedingten Freiheitsstrafen.25
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A. Einleitende Bemerkungen

1. Weibliche Genitalverstümmelung 
in der Schweiz?

Die WGV wird primär in afrikanischen Ländern praktiziert. Es
wäre jedoch kurzsichtig zu glauben, dass es sich um ein rein
lokales Phänomen handelt. Aufgrund der anhaltenden Migra-
tionsströme sind die Industrienationen seit einigen Jahrzehnten,
wenn auch in unterschiedlichem Ausmass, unmittelbar von die-
sem Problem betroffen. An der Spitze dürften die USA und
Frankreich stehen. Auch in der Schweiz hat die Thematik in den
letzten Jahren an Bedeutung gewonnen, hat doch die Einwan-
derung von Menschen aus den Ländern, in denen die WGV
angewandt wird, stark zugenommen. Während die Anzahl der
verschnittenen Frauen in der von Nyfeler /Béguin Stöckli am
Institut für Ethnologie der Universität Bern durchgeführten Studie
(nachfolgend Berner Studie) im Jahre 1991 auf minimal 1451
geschätzt wurde 26, betrug die geschätzte Zahl nach einer neueren,
im Auftrag von UNICEF durchgeführten Studie (nachfolgend
UNICEF-Studie) im Jahr 2001 bereits rund 6700, wobei nicht
zwischen von WGV betroffenen und nur davon bedrohten
Frauen bzw. Mädchen unterschieden wurde.27 Nach der Berner
Studie waren bis 1991 insgesamt 82 verschnittene Frauen in
Spitälern und von frei praktizierenden Ärztinnen oder Ärzten
behandelt worden.28 Die UNICEF-Studie ergab, dass von den
rund 454 Gynäkologinnen und Gynäkologen, die den ihnen zu-
gesandten Fragebogen ausfüllten (Rücklauf 39,1%), 233 bereits
verschnittene Frauen behandelt hatten.29 Gemäss inoffiziellen
Informationen soll im Frühjahr 2004 in Genf eine Untersuchung
über einen Fall geführt werden, der einen zum Islam konver-
tierten Vater betrifft, der seine Töchter aus der Schweiz nach
Malaysia entführt hat; dort sind sie verschnitten worden.
Insbesondere Ärztinnen und Ärzte, aber auch Behördenmit-
glieder oder Angehörige, sind mit dem Problem der WGV in
unterschiedlicher Weise konfrontiert. Bei im Heimatland infi-
bulierten Patientinnen kann im Rahmen von Schwangerschaft
oder Geburt, aber auch wegen gesundheitlicher Probleme, eine
Defibulation angezeigt sein. Nach der Berner Studie wurden
solche Eingriffe in 11 Fällen vorgenommen.30 Die UNICEF-
Studie ergab, dass 95 der 233 mit verschnittenen Patientinnen
konfrontierten Gynäkologinnen und Gynäkologen um eine
Reinfibulation nach der Geburt ersucht worden waren. In zwei
Fällen waren Gynäkologen auch darum gebeten worden, Geni-
talverschneidungen an Mädchen vorzunehmen. Zwölf Ärzte
und Ärztinnen gaben an, von in der Schweiz durchgeführten
Verschneidungen gehört zu haben. Ein kantonaler Gesund-

heitsbeauftragter war mit der Bitte konfrontiert, Sohn und
Tochter zu beschneiden. Von besonderer Brisanz ist der Fall,
wo eine Familie eine Mädchenverschneidung in einem Schul-
zimmer durchführen wollte. Die Polizei gelangte an den Ge-
sundheitsbeauftragten mit der Frage, ob medizinische Vorkeh-
rungen getroffen werden müssten.31 Was Angehörige betrifft,
so ist ein Fall bekannt, wo die Grosseltern davon wussten, dass
ihre Enkelinnen von ihrem Vater während der Ferien im Heimat-
land beschnitten wurden. Denkbar ist ferner, dass nur ein
Elternteil mit der Verschneidung der Tochter einverstanden ist.
In den folgenden Abschnitten ist die strafrechtliche Verant-
wortlichkeit der die Verschneidung durchführenden und an einer
solchen in anderer Weise beteiligten Personen abzuklären.
Wann und nach welchen Bestimmungen kann sich ein appro-
bierter Arzt, eine approbierte Ärztin oder eine illegale Be-
schneiderin strafbar machen? Wie kann bzw. wie muss jemand
reagieren, der von erfolgten oder bevorstehenden Eingriffen
Kenntnis erhält? Können die Eltern in der Schweiz strafrecht-
lich zur Rechenschaft gezogen werden, wenn sie ihre Töchter
in der Schweiz oder im Heimatland verschneiden lassen?

2. Möglicherweise einschlägige 
Tatbestände

Im Gegensatz zu anderen europäischen Ländern und den USA32

kennt das schweizerische Strafgesetzbuch (StGB)33 keinen Tat-
bestand, der die WGV explizit unter Strafe stellt. Es finden die
im 1. Titel des StGB aufgeführten strafbaren Handlungen gegen
Leib und Leben Anwendung, wobei die Körperverletzungs-
delikte im Vordergrund stehen.
Das Strafgesetz unterscheidet zwischen der einfachen und der
schweren Körperverletzung. Wer eine Verschneidung vornimmt,
erfüllt ohne weiteres und mindestens den Tatbestand der vor-
sätzlichen einfachen Körperverletzung nach Art. 123 StGB.34

Die einfache Körperverletzung ist jedoch als Antragsdelikt
ausgestaltet. Eine Strafverfolgung ist also selbst dann, wenn
die Strafverfolgungsbehörden von einem solchen Delikt, zum
Beispiel durch eine Anzeige von Dritten, Kenntnis erhalten,
nur möglich, wenn die Verletzte, bei Kindern unter 18 Jahren
der gesetzliche Vertreter (Eltern, Vormund), die Strafverfol-
gung des Täters /der Täterin verlangt (Art. 28 Abs. 1 und 2
StGB).35 Auch die einfache Körperverletzung wird jedoch von
Amtes wegen verfolgt, wenn sie von Eltern gegenüber ihren
Kindern begangen wird, die unter ihrer Obhut stehen (Art. 123
Ziff. 2 StGB). Auf einfache Körperverletzung steht (bei ein-
maliger Tatbegehung) eine Maximalstrafe von drei Jahren
Gefängnis (Art. 123 Ziff. 1 Abs. 1 i.V.m. Art. 36 StGB).

II. Die weibliche Genitalverstümmelung
im schweizerischen Strafrecht
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Die schwere Körperverletzung ist das weit schwerwiegendere
Delikt. Es wird stets von Amtes wegen verfolgt, die Straf-
drohung beträgt Zuchthaus bis zu zehn Jahren, ferner ist eine
Mindeststrafe von sechs Monaten Gefängnis vorgesehen (Art.
122 StGB). Nach dem Gesagten ist von entscheidender Bedeu-
tung, ob eine WGV nur als einfache oder als schwere Körper-
verletzung einzustufen ist.
In der Schweiz wurde bis anhin stets die Auffassung vertreten,
die Genitalverschneidung erfülle den Tatbestand der schweren
Körperverletzung36, freilich ohne dass diese Feststellung näher
begründet worden wäre. Die Subsumtion unter Art. 122 StGB
ist jedoch nicht ganz so selbstverständlich, wie es auf den
ersten Blick scheint. Schon der Umstand, dass es verschiedene
Erscheinungsformen der WGV gibt und dass die Bedingungen,
unter denen sie erfolgt, unterschiedlich sein können, verlangt
eine differenzierende Betrachtungsweise. Dasselbe gilt für die
mit der Infibulation später regelmässig verbundenen weiteren
medizinischen Eingriffe wie Defibulation und Reinfibulation.
Es ist daher angezeigt, die strafrechtlichen Folgen für den
ersten Eingriff (Exzision, Infibulation) einerseits und für die
Defibulation und die Reinfibulation andererseits getrennt zu
behandeln.
Neben Art. 122 und Art. 123 StGB könnte bei einer WGV unter
Umständen der Tatbestand der Gefährdung des Lebens nach
Art.129 StGB erfüllt sein. Er verlangt jedoch skrupelloses Han-
deln. Strafbar macht sich nur, wer das Leben eines Menschen
aus sittlich zu missbilligenden Motiven gefährdet .37 Es ist
kaum denkbar, dass ein Täter eine WGV aus einem solchen Be-
weggrund vornimmt. Aus schweizerischer Sicht wird mit der
Verschneidung zwar kein legitimer Zweck verfolgt. Bei der
Bewertung des subjektiven Tatbestandsmerkmals der Skrupel-
losigkeit ist jedoch der ethnische Hintergrund der Täterin oder
des Täters zu berücksichtigen. Liegt er in einem Land, in dem
die Verschneidung verbreitet ist bzw. von der Sitte geradezu ge-
bieterisch gefordert wird, wäre die Skrupellosigkeit zu vernei-
nen. Überdies kann die mit der WGV verbundene Lebensgefahr
kaum als «unmittelbar» bezeichnet werden.38 Der Tatbestand
ist daher nicht einschlägig und wird nicht behandelt.
Je nach den Umständen und dem Ort, an welchem die Genital-
verschneidung erfolgt, und dem Alter des Opfers (Mädchen
oder erwachsene Frau), erfüllt ein Täter möglicherweise noch
andere Straftatbestände des schweizerischen StGB. Wird das
Mädchen – wie bei einer traditionellen Beschneidung üblich –
gewaltsam festgehalten, ist darin eine Nötigung (Art. 181 StGB)
oder eine Freiheitsberaubung (Art. 183 Ziff. 1 StGB) zu sehen.
Wird die Tochter für die Verschneidung gegen den Willen des
anderen Elternteils ins Heimatland gebracht, könnten der Tat-
bestand der Entführung (Art. 183 Ziff. 2 StGB) und des Ent-
ziehens von Unmündigen (Art. 220 StGB) erfüllt sein. Allen-
falls machen sich Eltern, die ihre Tochter verschneiden lassen
(oder dies tatenlos geschehen lassen), ferner wegen Verletzung
der Fürsorge- oder Erziehungspflicht nach Art. 219 StGB straf-
bar. Auf diese Tatbestände gehen wir nicht näher ein. Durch die

WGV als solche wird nur in das Rechtsgut der körperlichen
Integrität eingegriffen. Die weiteren Rechtsgutsverletzungen,
wie zum Beispiel der Eingriff in die Bewegungsfreiheit, in die
Willensfreiheit oder die Verletzung des Kindeswohls erscheinen
als «Nebenerscheinungen» des von uns zu beurteilenden Sach-
verhalts.

3. Weiteres Vorgehen
Im ersten Abschnitt befassen wir uns mit der zentralen Frage,
ob die Exzision und die Infibulation den Tatbestand der schweren
Körperverletzung nach Art. 122 StGB erfüllen (B.). Nachdem
die Frage der Tatbestandsmässigkeit geklärt ist, muss diskutiert
werden, ob Beschneiderinnen oder Ärzte und Ärztinnen rechts-
widrig (C.) und schuldhaft (D.) handeln. Eine Bestrafung ist
nur möglich, wenn auch diese zwei Fragen positiv beantwortet
werden können, sich eine mit Vorsatz handelnde Täterin also
weder auf Rechtfertigungs- noch auf Schuldausschliessungs-
gründe berufen kann.
Im darauffolgenden Abschnitt (E.) wird der Frage nachgegan-
gen, ob und mit welchen strafrechtlichen Folgen Personen
rechnen müssen, die eine WGV nicht selber durchführen, sie
jedoch initiieren oder in irgendeiner Weise unterstützen. Im
Zentrum stehen die Eltern, die den Eingriff in den seltensten
Fällen selber durchführen, jedoch den Auftrag dazu geben. In
diesem Zusammenhang ist überdies zu prüfen, ob sich als
«Mitwisser» verantwortlich macht, wer eine WGV nicht zu
verhindern versucht (F.). Unter (G.) ist die auch aus schwei-
zerischer Sicht bedeutsame Frage zu klären, ob die Eltern, die
ihre Kinder im Heimatland verschneiden lassen, in der Schweiz
dafür bestraft werden können.
Abschliessend erfolgt die strafrechtliche Beurteilung der mit
einer Infibulation regelmässig verbundenen Eingriffe der Defi-
bulation und der Reinfibulation (H.).

B. Schwere Körperverletzungen

nach Art. 122 StGB?

1. Art. 122 Abs. 1 StGB
Eine schwere Körperverletzung im Sinne von Art. 122 Abs. 1
StGB liegt zunächst vor, wenn das Opfer lebensgefährlich ver-
letzt wurde. Gefordert ist eine unmittelbare Lebensgefahr. Die
Verletzung muss zu einem Zustand geführt haben, «in dem sich
die Möglichkeit des Todes dermassen verdichtet hat, dass sie
zur ernsthaften und dringlichen Wahrscheinlichkeit geworden
ist».39 Nicht restlos geklärt ist, ob zwischen der Verursachung
der Verletzung und dem allfälligen Eintritt des Todes ein zeit-
licher Konnex bestehen muss.40 Das Bundesgericht hat die
Frage in BGE 125 IV 242 ff. verneint und festgestellt, wer eine
Person vorsätzlich mit dem HI-Virus anstecke, mache sich
nach Art. 122 Abs. 1 StGB strafbar. Nach diesem Urteil muss
die Lebensgefahr nicht notwendigerweise eine zeitlich unmittel-



10

bare, akute sein. Es genügt, dass eine «erhebliche Wahrschein-
lichkeit eines tödlichen Verlaufs»41 besteht. Demgegenüber
wurde betont, dass Verletzungen, bei denen die Lebensgefahr
bloss möglich ist, vom Anwendungsbereich des Art. 122 Abs. 1
StGB ausgenommen sind.42

Wird die Genitalverschneidung durch eine medizinisch ge-
schulte Person und unter hygienisch einwandfreien Bedingun-
gen durchgeführt, sind die der Frau zugefügten Verletzungen
zweifellos nicht akut lebensbedrohend. Demgegenüber wird
die Sterberate unmittelbar nach dem Eingriff bei den nicht im
medizinischen Umfeld erfolgten Verschneidungen bei der
Exzision auf 3 bis 7%, bei der Infibulation gar auf 10 bis 30%
geschätzt .43 Der Tod ist meist die Folge von schweren Infek-
tionen (zum Beispiel Tetanus) oder von Blutvergiftungen.
Wegen der enormen Schmerzen kann die betroffene Frau zudem
in einen lebensbedrohenden Schockzustand geraten. Ferner
kommt es oft zu erheblichem, unter Umständen ebenfalls
lebensgefährlichem Blutverlust.44 Allein anhand der Sterberate
kann jedoch nicht entschieden werden, ob es sich bei der «un-
professionell»45 ausgeführten Verschneidung generell um eine
lebensgefährliche Verletzung handelt.46 Es wäre darauf abzu-
stellen, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass die Betrof-
fene an einer lebensgefährlichen Infektion, wie Sepsis, Tetanus
oder Gasbrand erkrankt. Das «Ausbruchsrisiko» müsste erheb-
lich sein (deutlich über 50%), damit der Eintritt des Todes auf-
grund der zugefügten Verletzungen losgelöst vom konkreten
Einzelfall als ernsthaft wahrscheinlich anzusehen wäre.47 In
Ermangelung solcher Zahlen ist vorliegend keine generelle
Aussage möglich. Dies hat nach unserem Dafürhalten auch für
die Infibulation zu gelten, die in bis zu 30% der Fälle tödlich
verläuft. Demgegenüber kann im Einzelfall sowohl bei der
Infibulation als auch der Exzision eine lebensgefährliche Ver-
letzung resultieren. Dies ist zum Beispiel der Fall, wenn bei der
Klitorisentfernung besonders tief geschnitten wurde und zu-
folge der schweren Verletzung der dorsalen Klitorisarterie der
Verblutungstod droht, wenn die «Öffnung» bei der Infibulation
so klein gehalten ist, dass überhaupt kein Blut oder Urin
abfliessen kann oder wenn die Wunde mit Dreck oder gar mit
Fäkalien «behandelt» wurde.
Wird die WGV nicht unter medizinisch einwandfreien Bedin-
gungen durchgeführt, treten physische Spätfolgen auf. Insbe-
sondere die Infibulation kann sich auch Jahre nach dem Eingriff
noch lebensbedrohend auswirken. So besteht beispielsweise
die Gefahr von Blutvergiftungen während der Menstruation.
Ferner ist das Risiko einer tödlichen Komplikation beim Gebä-
ren für eine infibulierte Frau offenbar doppelt so hoch wie für
die übrigen Frauen.48 Dennoch sind tödliche Spätkomplikatio-
nen gesamthaft gesehen selten. Selbst bei infibulierten Frauen
stellt der Eintritt des Todes aufgrund der ihnen früher zugefügten
Verletzungen daher auch keine erhebliche Wahrscheinlichkeit
dar.
Bei der Exzision und der Infibulation handelt es sich mithin –
abgesehen von Einzelfällen – bereits in objektiver Hinsicht

nicht um lebensgefährliche Verletzungen im Sinne von Art. 122
Abs. 1 StGB. Selbst in den Einzelfällen, wo der objektive Tat-
bestand erfüllt ist, dürfte eine Bestrafung nach Art. 122 Abs. 1
StGB nicht möglich sein. Ein Verhalten ist nur tatbestandsmäs-
sig, wenn auch der subjektive Tatbestand vorliegt, das heisst,
wenn der dabei erzielte Erfolg gewollt (man spricht von direktem
Vorsatz) oder zumindest vorhergesehen und in Kauf genommen
wird (Eventualvorsatz). Die Beschneiderinnen handeln zweifel-
los nicht mit direktem Vorsatz hinsichtlich der unmittelbaren
Lebensgefahr. Es ist aber auch fraglich, ob man ihnen vorwerfen
und auch nachweisen kann, dass sie den Erfolg – eine lebens-
gefährliche Verletzung – billigend in Kauf genommen, das
heisst mit Eventualvorsatz gehandelt haben. Sie dürften glaub-
haft behaupten können, dass sie auf das Ausbleiben einer lebens-
gefährlichen Infektion vertraut, mithin bewusst fahrlässig
gehandelt hätten. Dann hätten sie sich freilich wegen fahrlässiger
schwerer Körperverletzung nach Art. 125 Abs. 2 StGB strafbar
gemacht, wobei die Strafdrohung nur noch auf Gefängnis (Maxi-
maldauer 3 Jahre) oder Busse lautet.

2. Art. 122 Abs. 2 1. Beispielsvariante StGB
Nach Abs. 2 von Art. 122 StGB macht sich wegen schwerer
Körperverletzung strafbar, wer den Körper, ein wichtiges Organ
oder Glied eines Menschen verstümmelt oder unbrauchbar
macht. Sowohl bei der Infibulation als auch bei der milderen
Form der Exzision (Sunna) und den Zwischenformen steht stets
das vollständige Entfernen der Klitoris im Zentrum. Bei der
Infibulation werden darüber hinaus die kleinen Schamlippen
abgeschnitten; bei den «milderen» Formen nur teilweise. Das
Abschneiden der Schamlippen kann jedoch ausser Acht bleiben.
Die Genitalverschneidung ist nämlich bereits unabhängig davon
als schwere Körperverletzung zu qualifizieren: wenn es sich
bei der Klitoris einerseits um ein Organ oder Glied handelt,
welches andererseits als «wichtig» im Sinne der Gesetzes-
bestimmung einzustufen ist. Die beiden Fragen werden als
Nächstes diskutiert.
Im schweizerischen Schrifttum und in der Rechtsprechung
werden die Begriffe Organ und Glied meist nicht abstrakt um-
schrieben und voneinander abgegrenzt. Eine Definition drängt
sich nicht auf, weil die rechtliche Würdigung sie nicht verlangt .49

Abgesehen davon kann ein «Bestandteil des Körpers» oft nicht
eindeutig der einen oder anderen Kategorie zugeordnet werden
bzw. ist sowohl Glied als auch Organ 50, wie die folgenden
Ausführungen verdeutlichen.
Im Pschyrembel 51 wird das Organ (griechisch für «Werkzeug»)
als ein aus Zellen und Geweben zusammengesetzter Teil des
Körpers, der eine Einheit mit bestimmten Funktionen bildet,
definiert. Keller bezeichnet als Organ jeden Teil des Körpers,
der in relativ selbständiger Existenz eine bestimmte physiolo-
gische52 und nicht bloss mechanische Funktion erfüllt.53 Die
Klitoris dient der Rezeption und Transmission sexueller
Reize.54 Es handelt sich um das zentrale Lustorgan der Frau.55

Deshalb zögern wir nicht, die Klitoris als Organ einzustufen:

Die weibliche Genitalverstümmelung 
im schweizerischen Strafrecht
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Sie ist als relativ selbständige Einheit für die Erregung und das
Empfinden der sexuellen Lust verantwortlich. 56

Nach der in der deutschen Lehre und Rechtsprechung vorherr-
schenden Definition zeichnet sich auch ein Glied durch eine in
sich abgeschlossene Existenz und eine besondere Funktion für
den Gesamtorganismus aus. Im Gegensatz zum Organ muss
das Glied hingegen nach aussen in Erscheinung treten.57 So
betrachtet wäre die Klitoris (auch) ein Glied. Von einer Min-
derheit der Lehre wird jedoch vorgebracht, nach dem allge-
meinen Sprachgebrauch komme als Glied nur ein mit dem
Körper durch ein Gelenk verbundener Körperteil in Frage.58

Für die Schweiz ist diese engere, am Wortlaut ausgerichtete
Auslegung klar vorzuziehen, denn der schweizerische Tatbe-
stand ist im Vergleich zum deutschen deutlich weiter gefasst.59

Die Klitoris ist daher mangels Verbindung mit dem Körper
durch ein Gelenk nicht Glied, sondern Organ. Diese Sicht-
weise steht im Einklang mit den in der schweizerischen Lehre
und Rechtsprechung für die Kategorie der Glieder aufgeführ-
ten Beispiele: Genannt werden Arme, Beine, Hände, Füsse 60,
während beim Penis, dem entwicklungsgeschichtlich männ-
lichen Äquivalent der Klitoris, angenommen wird, es handle
sich um ein Organ.61

Es stellt sich also die Frage, ob die Klitoris als wichtiges Organ
zu qualifizieren sei. Die Wichtigkeit eines Organs beurteilt sich
nach seiner Funktion. Im Zentrum stehen die lebenswichtigen
Organe 62, wobei lebens«wichtig» nicht mit «überlebensnot-
wendig» gleichgesetzt werden darf .63 Massgebend ist, ob der
Verlust des betreffenden Organs einen Menschen bei seinen re-
gelmässigen Verrichtungen erheblich beeinträchtigt 64 oder doch
mit grösseren 65 bzw. schwer wiegenden 66 Nachteilen verbunden
ist. Es ist weitgehend unbestritten, dass auch verschnittene
Frauen (oder operierte transsexuelle Männer) einen Orgasmus
erleben können .67 Dennoch gilt die Klitoris als zentrales Lust-
organ, als wichtigste erotische 68 Zone des weiblichen Körpers.69

Wird sie entfernt, verringern sich die Fähigkeit und die Mög-
lichkeit einer Frau, sexuelle Lust zu empfinden, erheblich. Das
gesamte Sexualleben wird in physischer und auch psychischer
Hinsicht empfindlich gestört.70

Obwohl Empfinden sexueller Lust weder «überlebensnotwen-
dig» ist noch die Fortpflanzung ermöglicht oder begünstigt, ist
das lustvolle Erleben der Sexualität ein wichtiger, wenn nicht
zentraler Teil des Menschseins, der für die Entfaltung der Per-
sönlichkeit von Bedeutung ist.71

Demnach erfüllt die Klitoris eine wesentliche Körperfunktion,
ihr Verlust ist mit schwer wiegenden Nachteilen für das Leben
einer Frau verbunden. Geschlechsverkehr ist (jedenfalls in
funktionierenden Partnerschaften) eine «regelmässige Verrich-
tung», die durch eine Herabsetzung des sexuellen Lustempfin-
dens erheblich beeinträchtigt wird. Aus den genannten Gründen
ist die Klitoris ein wichtiges Organ im Sinne von Art. 122 Abs.
2 StGB.

Diese Sichtweise wird durch die Doktrin und Rechtsprechung
zum Begriff des wichtigen Organs gestützt: So gilt die Ver-
stümmelung der Sinnesorgane, wie von Augen oder Ohren als
schwere Körperverletzung, wobei bereits der Verlust eines ein-
zelnen Auges genügt.72 Es ist also auch hier nicht gefordert,
dass das Opfer der Seh- bzw. Hörfähigkeit vollkommen verlustig
geht. Ebenfalls als schwere Beeinträchtigung der körperlichen
Funktionen wurde der Verlust des Geruchs- und Geschmacks-
sinns beurteilt.73 Untechnisch gesprochen ist auch die Klitoris
ein Sinnesorgan. Sie vermittelt ganz bestimmte, als angenehm
empfundene Gefühle, die sich auf das gesamte Wohlbefinden
einer Frau positiv auswirken. So betrachtet ist die Klitoris
kaum weniger wichtig als der neurologische Apparat, der für
Geruchs- und Geschmackssinn «zuständig» ist.
Nach dem Gesagten ist das Entfernen der Klitoris eine Ver-
stümmelung eines wichtigen Organs und erfüllt daher den Tat-
bestand der schweren Körperverletzung im Sinne von Art. 122
Abs. 2 1. Beispielsvariante StGB.
Weil dieser Eingriff bei allen hier zu beurteilenden Arten von
Genitalverschneidung erfolgt, braucht nicht mehr eingehend
diskutiert zu werden, ob auch das teilweise oder vollständige
Abschneiden der (inneren) Schamlippen und das Zunähen der
Vulva bis auf eine schilfrohrgrosse Öffnung als Verstümme-
lungen von wichtigen Organen einzustufen wäre. Was das
Abschneiden der Schamlippen betrifft, wäre dies wohl zu ver-
neinen, weil es sich nicht um vergleichbar bedeutende erogene
Zonen handelt. Das Zunähen der Vulva bis auf Schilfrohrdicke
hat zwar verschiedene schwere gesundheitliche Konsequenzen.
Streng genommen wird dadurch gewissermassen die Vagina
unbrauchbar gemacht. Doch handelt es sich hier nur in Aus-
nahmefällen um einen dauerhaften Zustand, denn es besteht die
Möglichkeit, die Infibulation operativ wieder zu öffnen. Aus
demselben Grund wäre es auch nicht möglich, die Infibulation
mit der Begründung, dass sie zu dauernder Gebrechlichkeit
führe, als schwere Körperverletzung anzusehen. Dies dürfte
ebenfalls höchstens in Einzelfällen zutreffen, wo im Genital-
bereich besonders schwerer, nicht wieder gutzumachender
Schaden angerichtet wurde.
Damit der Tatbestand der vorsätzlichen schweren Körper-
verletzung erfüllt ist, muss die Täterschaft wissen, was sie mit
ihrem Verhalten anrichtet, und das Ergebnis auch wollen, jeden-
falls mindestens in Kauf nehmen. Deshalb muss unterschieden
werden, ob die Verschneidung durch Laien oder Mediziner vor-
genommen wird. Ärztinnen und Ärzte wissen um die zentrale
Funktion der Klitoris, weshalb sie ohne weiteres mit direktem
Vorsatz ersten Grades handeln, wenn sie dieses Organ entfernen.
Was nicht medizinisch geschulte Beschneiderinnen betrifft,
muss im Einzelfall abgeklärt werden, ob sie die Funktion der
Klitoris kennen. Dafür spricht, dass in den Kulturen, die die
Verschneidung praktizieren, als Motiv häufig angeführt wird,
es gelte, die sexuelle Lust der Frauen zu zähmen.74 Dagegen
spricht, dass die traditionellen Beschneiderinnen meist selber
sehr früh beschnitten wurden und deshalb keine Anschauung
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davon haben, wie Sexualität mit Klitoris erlebt wird. Fehlt das
Wissen um die Bedeutung der Klitoris im konkreten Fall, be-
steht ein Vorsatzmangel in der Form eines Sachverhaltsirrtums.
Nach Art. 19 Abs. 1 StGB sind Täter nach ihrer Vorstellung zu
beurteilen.
Wenn eine Bestrafung wegen schwerer Körperverletzung nach
Art.122 Abs.2 StGB nicht möglich ist, liegt einerseits stets eine
vorsätzliche einfache Körperverletzung (Art. 123 StGB) vor.
Zum anderen ist nicht ausgeschlossen, dass die Beschneiderin
oder die zugewanderten Eltern hinsichtlich der Generalklausel
nach Art. 122 Abs. 3 StGB mit Vorsatz handeln und sich aus
diesem Grund wegen schwerer Körperverletzung strafbar
machen, was als Nächstes zu prüfen ist.

3. Art. 122 Abs. 3 StGB
Weil jede WGV bereits den Tatbestand der schweren Körper-
verletzung nach Art. 122 Abs. 2 StGB erfüllt, besteht für Aus-
führungen zur Generalklausel eigentlich kein Anlass. Wie so-
eben erläutert, steht aber möglicherweise dann nur die General-
klausel zur Verfügung, wenn traditionellen Beschneiderinnen
oder zugewanderten Eltern hinsichtlich der Tatvariante des
Abs. 2 der Vorsatz fehlt. Es ist daher im Folgenden zu prüfen,
ob die WGV auch unter die Generalklausel subsumiert werden
kann.
Nach Abs. 3 von Art. 122 StGB macht sich wegen schwerer
Körperverletzung strafbar, wer vorsätzlich eine andere schwere
Schädigung des Körpers oder der körperlichen oder geistigen
Gesundheit verursacht. Von der Generalklausel sind Verletzun-
gen erfasst, die eine mit den in Abs. 1 und Abs. 2 explizit auf-
geführten Beispielen vergleichbare Intensität aufweisen.75 Die
Schädigungen müssen nicht zwingend irreversibel sein, sofern
aus anderen Gründen eine erhebliche Beeinträchtigung der Ge-
sundheit und der körperlichen Integrität vorliegt. Zum einen ist
an ein Zusammentreffen einer Vielzahl von für sich allein nicht
von Art. 122 StGB erfassten Schädigungen zu denken. Bei der
Gesamtbeurteilung wird ferner auf Faktoren wie Schwere und
Dauer des Krankenlagers, Grad der erlittenen Schmerzen oder
Dauer des Heilungsprozesses abgestellt.76 Nach BGE 129 IV 3
kann für die Beurteilung der Verletzungsschwere auch die
psychische Betroffenheit des Opfers oder die Schädigung der
geistigen Gesundheit bedeutsam sein. Die Generalklausel ist
tendenziell restriktiv auszulegen.77

Wie bereits bei der Tatvariante des Abs. 1 muss auch hier unter-
schieden werden, ob die Verschneidung auf medizinisch ein-
wandfreie Weise oder ohne Betäubung und unter bedenklichen
hygienischen Bedingungen erfolgt. Im letzteren Fall liegt deshalb
eine schwere Körperverletzung vor, weil der Eingriff mit uner-
träglichen (eine von uns kontaktierte Gynäkologin verwendete
den Ausdruck «tierischen») Schmerzen verbunden ist, die eine
langfristige Traumatisierung bewirken. Der meist hohe Blutver-
lust führt überdies zu Anämie. Ferner ist der Heilungsprozess
wegen der fehlenden medizinischen Versorgung langwierig und
schmerzhaft, oft verbunden mit Fieber und Infektionen.78

Etwas anderes gilt bei lege artis durchgeführten Verschneidun-
gen. In der Literatur wird zwar auf die zahlreichen schwer wie-
genden physischen und psychischen Spätfolgen einer Infibula-
tion hingewiesen, die hier nicht im Einzelnen zu nennen sind.
Diese Angaben sind jedoch mit einiger Vorsicht aufzunehmen.
Sie stammen allesamt aus Untersuchungen, die in den Her-
kunftsländern der WGV erfolgten, wo der Eingriff – zumindest
in der Vergangenheit79 – nur in seltenen Fällen lege artis erfolgte.
Uns sind keine Studien bekannt, die über Spätfolgen lege artis
vorgenommener Infibulationen berichten. Im Gespräch mit
einer Gynäkologin erfuhren wir, dass bei medikalisch vorge-
nommenen Infibulationen aus medizinischer Sicht nicht mit
bleibenden Langzeitschäden, wie Nieren- und Blasenleiden,
Harninkontinenz oder Geburtskomplikationen zu rechnen sei.
Die Ärztin vermutete, dass die psychischen, aber auch einige
der physischen Spätfolgen mit dem traumatischen Erlebnis des
Eingriffs zusammenhängen.
Selbstredend ist eine infibulierte Frau – je nach Grösse der
Öffnung mehr oder weniger – bei der Miktion, bei der Men-
struation und womöglich beim Geschlechtsverkehr beeinträch-
tigt. Hier handelt es sich jedoch um Folgen, die nicht von Dauer
sind. Sie können auf Wunsch der Betroffenen jederzeit durch
einen unproblematischen operativen Eingriff behoben werden
und stellen daher keine andere schwere Schädigung dar. Der
Umstand, dass durch eine Infibulation die Vulva dauerhaft
entstellt wird, macht die Infibulation ebenfalls nicht zu einer
schweren Schädigung. Die Frau ist wohl ausserhalb ihres Kultur-
kreises in ihrer Attraktivität als Sexualpartnerin beeinträchtigt,
doch kann die Schädigung nicht mit einer dauerhaften Entstel-
lung des Gesichts verglichen werden.
Wird die Infibulation unter medizinisch einwandfreien Bedin-
gungen vorgenommen, ist die Tatbestandsvariante des Abs. 3
daher nicht erfüllt. Dasselbe gilt ohne weiteres auch für die
lege artis vorgenommene Exzision. Selbst dann, wenn der Ein-
griff in traditioneller Manier erfolgt, treten – abgesehen von
den psychischen – in der Regel die bekannten längerfristigen
gesundheitlichen Konsequenzen nicht auf, wie einer Quelle zu
entnehmen ist.80 Eine Strafbarkeitslücke entsteht dadurch nicht,
weil bei medizinisch geschulten Personen davon ausgegangen
werden kann, dass sie die Funktion der Klitoris kennen und
deshalb die Tatbestandsvariante von Abs. 2 mit Vorsatz
erfüllen. Wir kommen daher zum Schluss, dass die WGV sowohl
in der Form der Exzision als auch in der Form der Infibulation
nur unter der Voraussetzung, dass der Eingriff im traditionellen
Milieu, das heisst ohne Betäubung und unter schlechten hygie-
nischen Bedingungen, stattfindet, unter die Generalklausel
subsumiert werden kann.
Die strafrechtliche Verantwortlichkeit nach Art. 122 Abs. 3
StGB fordert Vorsatz hinsichtlich der Verursachung einer
anderen schweren Schädigung. Die nicht medizinisch ausge-
bildeten Beschneider, fast ausschliesslich Frauen, wissen nur
zu gut, welche Qualen und unmittelbaren gesundheitlichen
Konsequenzen mit dem Eingriff verbunden sind. Sie haben die
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Prozedur am eigenen Leib erlebt. Indem sie die Verschneidung
trotzdem ohne Betäubung und mit nicht sterilisierten Instru-
menten durchführen, nehmen sie die ihnen bekannten mögli-
cherweise resultierenden sofortigen physischen Folgen zumin-
dest in Kauf, handeln also eventualvorsätzlich.81

4. Zwischenergebnis
Weil mit der Entfernung der Klitoris ein wichtiges Organ ver-
stümmelt wird, ist die weibliche Genitalverschneidung nach
schweizerischem Recht unabhängig davon, ob sie in der Form
der Exzision, intermediate oder Infibulation erfolgt 82, unter den
Tatbestand der schweren Körperverletzung zu subsumieren.
Bei dieser Rechtslage ist irrelevant, ob der Eingriff unter be-
denklichen hygienischen Bedingungen oder in einem medizi-
nisch einwandfreien Umfeld und unter Betäubung durchge-
führt wird. Aus der Sicht der Betroffenen ist zwar sehr wohl
entscheidend, unter welchen Umständen sie verschnitten
werden. Die Tatsache, dass dies rechtlich nichts zu bedeuten
hat, ist wegen der zunehmenden Medikalisierung des Eingriffs
(auch in den Herkunftsländern) jedoch von erheblicher prakti-
scher Bedeutung.
Demgegenüber kann die Verschneidung nur in Ausnahmefällen
wegen lebensgefährlicher Auswirkung als schwere Körperver-
letzung qualifiziert werden (Abs. 1). Dies ist abhängig von den
Umständen im Einzelfall. Die Generalklausel des Abs. 3 ist nur
bei einer ohne Betäubung und unter schlechten hygienischen
Bedingungen durchgeführten Verschneidung einschlägig. 
Abs. 3 hat jedoch eine wichtige Auffangfunktion: Er greift
wohl stets, wenn traditionellen Beschneiderinnen oder den zu-
gewanderten Eltern die Bedeutung der Klitoris gar nicht be-
wusst war und deshalb der Vorsatz mit Blick auf die Tatvariante
von Abs. 2 entfällt. Im Ergebnis machen auch sie sich wegen
vorsätzlicher schwerer Körperverletzung und nicht nur nach
Art.123 StGB strafbar. Angesichts dieses eindeutigen Resultats
kann auf weitere Ausführungen zum Tatbestand der einfachen
Körperverletzung (Art. 123 StGB) verzichtet werden.

C. Rechtswidrigkeit

Wir sind zum Schluss gekommen, dass die WGV den Tatbestand
von Art. 122 StGB, schwere Körperverletzung, erfüllt. Diese
Feststellung bedeutet aber noch nicht, dass die Vornahme die-
ses Eingriffs auch in allen Fällen strafbar ist. Es muss vielmehr
weiter gefragt werden, ob die Erfüllung des Tatbestands im kon-
kreten Fall auch rechtswidrig sei. Dies wird zwar grundsätzlich
vermutet, aber das Recht kennt eine Anzahl besonderer Um-
stände, welche ausnahmsweise die Rechtswidrigkeit ausschlies-
sen, es wird hier von «Rechtfertigungsgründen» gesprochen.
Im Fall der WGV kommen mehrere dieser Rechtfertigungs-
gründe in Betracht. Im Folgenden wird geprüft, ob ihre Vor-
aussetzungen vorliegen. Besondere Bedeutung kommt dabei
der Einwilligung zu.

1. Rechtfertigung durch Einwilligung 
der Verletzten

Das Strafrecht schützt nicht nur, aber doch zu einem wesent-
lichen Teil Rechtsgüter von Personen. Deren Freiheit wäre aber
in unerträglichem Masse eingeschränkt, wenn sie nicht die
Möglichkeit hätten, unter bestimmten Umständen auf einzelne
Rechte zu verzichten – Einwilligung in Körperverletzung ist
beispielsweise vorausgesetzt, damit jemand sich die Haare
schneiden oder sich operieren lassen kann. In diesem Zu-
sammenhang stellen sich eine Anzahl schwieriger Einzel-
fragen. In erster Linie muss das betroffene Rechtsgut verfügbar
sein – daran fehlt es, wie sich aus der Strafbarkeit der Tötung
auf Verlangen, Art. 114 StGB, ergibt, beim Rechtsgut Leben.
Sodann muss die Einwilligung vom Berechtigten ausgehen und
sie muss in Kenntnis aller wesentlichen Umstände erfolgen.83

Bei der WGV liegt in aller Regel eine Einwilligung vor. Im
typischen Fall der Mädchenverschneidung kommt sie von den
Eltern oder von einem Elternteil. Wird der Eingriff an einer
urteilsfähigen Frau vorgenommen, ist sie es, die einwilligt. Es
stellt sich zunächst die Frage, ob eine wirksame Einwilligung
in einen solchen Eingriff überhaupt möglich ist (a). Dann ist
weiter zu fragen, ob die Personen, die einwilligen, hinreichend
über die Folgen des Eingriffs Bescheid wissen (b i). Schliess-
lich ist zu prüfen, ob Eltern wirksam in die WGV an ihren
Töchtern einwilligen können (b ii).

a) Die Verzichtbarkeit

i) Die allgemeine Regelung
Für Körperverletzung kennt das schweizerische Strafrecht be-
züglich der Verzichtbarkeit folgende Regel: Eine Einwilligung
in eine einfache Körperverletzung ist ohne weiteres möglich.
Jemand, der mit den Formen seines Körpers nicht zufrieden ist,
kann sich durch einen Chirurgen verschönern lassen .84

Bei der schweren Körperverletzung wird differenziert: Grund-
sätzlich ist es nicht möglich, auf die wesentlichen Elemente der
Gesundheit und der körperlichen Integrität zu verzichten, deren
Verletzung gemäss Art. 122 StGB strafbar ist. Eine Ausnahme
gilt jedoch dann, wenn der Eingriff einem höheren sittlichen
Wert 85 («socially redeeming value») dient, der zum Eingriff in
einem angemessenen Verhältnis steht .86 So kann sich jemand
selbstverständlich ein Bein amputieren lassen, wenn dies me-
dizinisch indiziert ist, oder seinem Bruder eine Niere spenden.
Stratenwerth gesteht der Einwilligung nur rechtfertigende Wir-
kung zu, wenn sie «im Blick auf das wohlverstandene Interesse
des Betroffenen als eine sinnvolle oder doch vertretbare Ent-
scheidung anzuerkennen ist.» 87

Weshalb schränkt das Recht den Einzelnen in der Freiheit, über
seinen Körper zu verfügen, ein? Es verwirklicht auf diese Weise
einen Grundwert, der auch im Zivilrecht verankert ist. Art. 27
Abs. 2 ZGB bestimmt: «Niemand kann sich seiner Freiheit ent-
äussern oder sich in ihrem Gebrauch in einem das Recht oder die
Sittlichkeit verletzenden Grade beschränken.» Damit schützt
das Recht den Menschen vor sich selber, es entzieht gewisser-
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massen die verfassungsmässig garantierte 88 Menschenwürde
seiner Verfügungsmacht. Dem Einzelnem soll verwehrt sein, das
durch die «Unversehrtheit des Rechtsgutes gewährte Mass an
Freiheit» 89 bewusst aufzugeben. Diese Beschränkung ist gerecht-
fertigt, wenn der Wert der körperlichen Integrität im Einzelfall
wegen der Schwere der Verletzung gegenüber dem Wert der per-
sönlichen Freiheit überwiegt .90 Dabei muss stets im Auge behalten
werden, dass der Staat den Einzelnen «nur» um seiner «vermu-
teten langfristigen subjektiven Präferenzen» 91 wegen schützt.

ii) Die Anwendung auf den Fall der WGV
Nun geht es darum, diese allgemeinen Regeln auf den Fall der
WGV anzuwenden. Es ist zu fragen, ob der Verzicht auf die In-
tegrität des «Sexualapparats» der Frau möglich sein soll, ob das
Recht ihr die Freiheit gibt, in die Entfernung des wichtigsten
Organs zur Erfahrung sexueller Lust einzuwilligen.
Die Antwort hängt davon ab, ob mit der WGV ein «socially
redeeming value» geschaffen wird, welcher den Verlust zu
legitimieren vermag. Bei näherem Zusehen sind wir hier
besonders deutlich mit dem Kulturkonflikt konfrontiert, der die
ganze Problematik durchzieht. Nach der hier bei uns vorherr-
schenden Wertordnung ist nämlich in der WGV überhaupt kein
Wert zu erkennen. Insbesondere kann keine Rede davon sein,
dass der Eingriff medizinisch indiziert wäre – eine solche Indi-
kation ist höchstens beim Vorliegen eines bösartigen Krebs-
geschwürs, das nur zusammen mit der Klitoris entfernt werden
kann, ersichtlich. Auch ein sozialer oder psychischer Wert ist
höchstens in seltenen Ausnahmefällen vorstellbar.
Weiter drängt sich die Frage auf, ob es zulässig sei, die Gründe,
welche für die WGV angeführt werden, ausschliesslich im
Lichte unseres aufgeklärt rationalen und säkularen Werte-
systems zu beurteilen. Wir werden auf dieses Problem bei der
Diskussion menschenrechtlicher Aspekte zurückkommen 92, es
kann für die Strafzumessung Bedeutung erlangen .93 Grund-
sätzlich geht es uns aber um die Beurteilung der WGV nach
schweizerischem Recht. Diese Ausgangslage lässt keinen
Raum für die Berücksichtigung fremder Wertordnungen. Die
schweizerische Rechtsordnung kann auf völlig irrationale
Argumente 94 keine Rücksicht nehmen .95 Sofern relativ «ratio-
nale» Zwecke genannt werden – insbesondere, dass es notwen-
dig sei, die Jungfräulichkeit zu bewahren oder die Gefahr
hypertropher Sexualisierung zu bekämpfen –, würde ihre
Anerkennung gegen die guten Sitten verstossen. Jede Frau hat
unabhängig von ihrer Herkunft einen Anspruch auf die Unver-
sehrtheit ihrer Geschlechtsorgane. Dieser Anspruch gilt ohne
jegliche Diskriminierung. Die Achtung der Menschenwürde
verlangt, dass die Frau in dieser Hinsicht auch vor sich selber
geschützt wird.
Wir kommen damit zum Schluss, dass eine rechtliche wirksame
Einwilligung in WGV nicht möglich ist.

iii) Mögliche Einwände
Gegen dieses Ergebnis könnte eingewendet werden, dass es mit
der Praxis im Widerspruch stehe, wonach Eingriffe zur Verhin-
derung der Fortpflanzung zulässig sind. Weder eine soziale
noch eine medizinische Indikation wird verlangt 96, es genügt,
dass die betroffene Person den Eingriff aus vertretbaren Gründen
wünscht .97 Nun stellt aber auch die Sterilisation einen schwer
wiegenden Eingriff dar. Die Möglichkeit eines Menschen,
Kinder zu haben, gehört gewissermassen zu seiner «existen-
tiellen Grundausrüstung» .98

Solche Überlegungen vermögen aber letztlich nicht zu über-
zeugen. Mit dem Verzicht auf biologische Kinder wird zwar für
das weitere Leben eine wichtige Weiche gestellt. Die Anzahl
möglicher Perspektiven wird eingeschränkt. Andererseits han-
delt sich die betroffene Person (es kann sich auch um einen
Mann handeln) aber eine erhöhte Freiheit im Alltag ein: Das
Erleben von Sexualität wird befreit von der Gefahr einer uner-
wünschten Zeugung. Vergleicht man damit die Exzision der
Klitoris, so findet man hier zwar keine Einengung der Lebens-
perspektiven, aber den irreversiblen Verlust einer körperlich-
seelischen Funktion, deren Wichtigkeit wir bereits bei der
Subsumtion der WGV unter den Tatbestand der schweren
Körperverletzung festgestellt haben. Diesem Verlust steht, im
Gegensatz zur Sterilisation, kein wie auch immer gearteter aus-
gleichender Gewinn gegenüber.
Ein anderer Eingriff, der neben der Sterilisation einen Ver-
gleich mit der WGV herausfordert, ist die Kastration. Dieser
Eingriff hat schwer wiegende Folgen für die Persönlichkeit und
die Einwilligung wird nach herrschender Lehre nur zugelassen,
wenn besonders wichtige Gründe dafür sprechen.99 Die WGV
hat deutlich weniger radikale Wirkungen, weil dadurch der
Hormonhaushalt nicht beeinflusst wird. Ein Argument dafür,
die Einwilligung in eine Entfernung der Klitoris ohne weitere
Indikation zu akzeptieren, ergibt sich daraus aber nicht.
Damit bleibt es beim Befund, dass die Einwilligung einer ur-
teilsfähigen Frau in die Verschneidung keine Wirkung entfaltet,
weil das Rechtsgut, um das es geht, die körperlich-seelische
Integrität der Sexualorgane (insbesondere der Klitoris), nicht
verzichtbar ist.

b) Die Qualität der Einwilligung

Obwohl damit der Weg zu einer Rechtfertigung durch Einwil-
ligung der Verletzten bereits endgültig verbaut ist, möchten wir
einige Überlegungen zur Qualität der Einwilligung hinzu-
fügen. Sie werden dazu beitragen, die Plausibilität unseres
Befundes zu stärken. Es geht dabei um die Qualität der Ein-
willigung. Wir bilden also die (wie gezeigt wurde, unrichtige)
Hypothese, dass grundsätzlich ein Verzicht möglich wäre, und
fragen, ob die Einwilligung der Betroffenen den Anforderun-
gen genügt, die an eine solche Verzichtserklärung gestellt
werden: Sie muss von der berechtigten Person stammen, die
Person muss urteilsfähig sein und die Einwilligung muss der
Ausdruck ihres frei gebildeten Willens sein, was insbesondere
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präzise Kenntnis des Vorgangs und seiner Folgen voraussetzt.100

Wir müssen dabei zwischen der Einwilligung durch die ver-
letzte Frau und der Einwilligung von Eltern für ihre Tochter
unterscheiden.

i) Die Einwilligung der Betroffenen
Geht es um die Einwilligung der Betroffenen, muss zunächst
vorausgesetzt werden, dass sie überhaupt urteilsfähig sind. Wir
unterstellen hier einmal, dass dies der Fall sei.101

Als nächstes stellt sich die Frage, ob der Entscheid, eine WGV
zu dulden, einer freien Willensbildung entstamme.102 Dies
muss in jedem Fall auf Grund der besonderen Umstände ge-
prüft werden, wir können hier nur allgemeine Überlegungen
anstellen, die Plausibilität einer positiven Antwort überprüfen.
Zwei Aspekte geben Anlass zu sehr erheblichen Zweifeln. Zum
einen ist die Freiheit der Willensbildung suspekt. Es ist frag-
lich, ob eine vernünftige Frau eine Genitalverschneidung wirk-
lich für sich will. Sie entscheidet sich dafür nur unter dem
Druck gesellschaftlicher Umstände, der Tradition und der
Erwartungen ihrer sozialen Umwelt, dass sie die Tradition
hochhalte. Erneut stossen wir auf den Kulturkonflikt. Für un-
sere Wertordnung, die das Individuum in den Mittelpunkt stellt,
ist zwar keineswegs jedes Opfer für die Gemeinschaft etwas
Fremdes. Aber es wird doch nur dann einfühlbar, wenn sich aus
dem Opfer ein greifbarer Nutzen für die Gemeinschaft ergibt,
was etwa bei Organspenden Lebender für ihre Angehörigen zu-
trifft. Aber schon der Entscheid eines Menschen, in ein Kloster
einzutreten und «der Welt zu entsagen» oder das Versprechen
der Ehelosigkeit, das katholische Priester ablegen, lassen sich
nicht mit den Mitteln des Rechts durchsetzen. Es fällt deshalb
schwer, eine Einwilligung in Genitalverstümmelung als Ergeb-
nis einer freien Willensbildung anzuerkennen.
Zum anderen dürfte es in aller Regel an einer genügenden
Aufklärung und an der Fähigkeit mangeln, die Tragweite einer
solchen Entscheidung zu erfassen.103 Diese Voraussetzungen
wären höchstens dann erfüllt, wenn eine erwachsene und
einigermassen lebens- und sexualerfahrene Frau den Eingriff
durch eine gynäkologische Fachperson unter einwandfreien
medizintechnischen Bedingungen durchführen lässt. Die be-
kannten Schilderungen des Vorgehens im afrikanischen Busch
erwähnen regelmässig, dass die Opfer vorher nicht nur nicht
angemessen aufgeklärt, sondern vielmehr bewusst getäuscht
werden, indem man ihnen vorspiegelt, sie würden keine oder
nur unbedeutende Schmerzen erleiden. Die möglichen
«Nebenwirkungen» kommen nicht zur Sprache. Vom Verlust
der sexuellen Empfindungsfähigkeit kann sich eigentlich kein
Bild machen, wem die entsprechende Erfahrung fehlt.104

Diese Überlegungen zeigen, dass in den meisten Fällen eine
wirksame Einwilligung ohnedies nicht vorliegen kann.

ii) Stellvertretende Einwilligung durch die Eltern
Im typischen Fall ist es nun aber gar nicht eine urteilsfähige
Frau, die in Genitalverschneidung «einwilligt», sondern es sind
die Eltern, die eine solche Einwilligung stellvertretend für ihre
Mädchen abgeben.
Grundsätzlich besteht die Möglichkeit, dass der gesetzliche
Vertreter, namentlich Vater und /oder Mutter wirksam, das
heisst rechtfertigend, in eine Verletzung der körperlichen Inte-
grität eines urteilsunfähigen Kindes einwilligen.105 Sobald das
Kind urteilsfähig ist, können nicht mehr die Eltern, sondern nur
noch dieses selber wirksam in die Verletzung höchstpersön-
licher Rechtsgüter wie der körperlichen Integrität einwilli-
gen.106 Aus diesem Grund ist eine stellvertretende Einwilligung
der Eltern in das Verschneiden eines urteilsfähigen Mädchens
von vornherein unbeachtlich.
Gemäss Art. 16 ZGB ist urteilsfähig «jeder, dem nicht wegen
seines Kindesalters oder infolge von Geisteskrankheit, Geistes-
schwäche, Trunkenheit oder ähnlichen Zuständen die Fähigkeit
mangelt, vernunftgemäss zu handeln». Der Begriff ist relativ,
es muss jeweils gefragt werden, ob diese Voraussetzung hin-
sichtlich eines bestimmten Sachverhalts gegeben sei.107 Wir
haben festgestellt, dass an die Fähigkeit, die volle Tragweite
der WGV zu erfassen, hohe Anforderungen gestellt werden
müssen, damit eine Einwilligung überhaupt als verbindliche
Willenserklärung angesehen werden kann. Unseres Erachtens
dürfte dies frühestens im Alter von 12 bis 16 Jahren der Fall
sein 108 – grosse Zweifel bleiben noch weit über diese Alters-
grenze bestehen, die Frage kann nur im Hinblick auf einen
konkreten Fall beantwortet werden.
Diese Erwägungen führen zu der Feststellung, dass die meisten
Mädchen zum Zeitpunkt, in dem sie verschnitten werden sollen,
noch nicht einwilligungsfähig sind. Dies bedeutet nun freilich
keineswegs, dass die Eltern stellvertretend eine gültige Einwil-
ligung abgeben könnten (ganz abgesehen davon, dass, wie oben
festgestellt wurde, das Rechtsgut nach unserer Überzeugung
ohnehin nicht verzichtbar ist).
Nach einhelliger Auffassung dürfen die gesetzlichen Vertreter
ihre Befugnis nämlich nur im Rahmen ihrer Obhutspflicht (Art.
301 ff. ZGB) ausüben. Die Eltern dürfen sich einzig am Wohl
des Kindes orientieren.109 Massgebend ist, ob deren körper-
liche, geistige und sittliche Entfaltung optimal geschützt und
gefördert wird (Art. 302 Abs. 2 ZGB).110 Diese Regelung lässt
keinen Raum für ein Handeln zur Durchsetzung subjektiver
Präferenzen der Eltern oder für die Befolgung kulturell oder
ethnisch fundierter Wertvorstellungen .111 Wir erinnern daran,
dass gemäss Art. 11 Abs. 1 BV «Kinder und Jugendliche ... An-
spruch auf besonderen Schutz ihrer Unversehrtheit» haben.112

Die Eltern sind in erster Linie befugt, in medizinisch indizierte
Eingriffe bei ihrem Kind einzuwilligen.113 Ob darüber hinaus
auch eine Vertretungsbefugnis besteht, wenn Beeinträchtigun-
gen der körperlichen Unversehrtheit nicht mit einem bleiben-
den Schaden verbunden sind, kann vorliegend offen bleiben.114

Akzeptiert sind offensichtlich die Beschneidung männlicher
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Säuglinge115 oder das Durchstechen der Ohrläppchen ganz klei-
ner Mädchen.
Die Genitalverschneidung ist aber, wie wir schon mehrfach be-
tont haben, auch in der relativ benignen Form der Exzision ein
sehr gravierender und irreversibler Eingriff, der weder medizi-
nisch indiziert ist noch irgendwelche kompensatorischen Werte
hervorbringt. Wir möchten nochmals darauf hinweisen, dass
selbst ein nach den Regeln der medizinischen Kunst vorge-
nommener Eingriff für das weitere Leben des Mädchens ganz
besonders gravierende Folgen zeitigt. Grösste Schwierigkeiten
hat das Opfer, wenn es in der Schweiz aufwächst, insbesondere
nach der Pubertät und bei Aufnahme sexueller Beziehungen zu
erwarten. Nicht nur das körperliche, sondern auch das geistige
und sittliche Wohl eines Mädchens werden also massiv beein-
trächtigt.
Zusammenfassend ergibt sich, dass die Einwilligung der Eltern,
die stellvertretend für ihre Tochter erfolgt, nie rechtfertigende
Wirkung entfalten kann. Sie ist für Medizinalpersonen daher
stets unbeachtlich.

2. Rechtfertigung durch Notstandshilfe
Denkbar und nicht unwahrscheinlich ist folgender Sachverhalt:
Zu einer schweizerischen Gynäkologin kommt eine junge Frau
und ersucht um Infibulation. Sie erklärt, dass ihr die Unzuläs-
sigkeit eines solchen Eingriffs in der Schweiz durchaus be-
kannt sei. Sie werde aber mit ihren Eltern (der Vater arbeitete
auf einer afrikanischen Botschaft) in ihr Heimatland zurück-
kehren. Sie möchte dort leben, die Traditionen fortführen, eine
Familie gründen. Dies sei nur möglich, wenn sie sich einer
Verschneidung unterziehe. Nun stehe sie vor der Wahl, den
Eingriff dort unter möglicherweise fragwürdigen hygienischen
Bedingungen, vielleicht auch ohne oder mit ungenügender
Anästhesie zu erdulden, oder hier, wo wenigstens die Gefahr
gesundheitsschädlicher Nebenwirkungen in Grenzen bleibe.
Die Ärztin, die von uns auf einen solchen Sachverhalt ange-
sprochen wurde, hat zwar beteuert, dass sie auch in einer
solchen Lage eine Genitalverstümmelung nicht vornehmen
würde; sie musste sich offenbar noch nie mit dieser Möglich-
keit auseinandersetzen. Es ist ja auch zweifelhaft, ob die oben
geschilderte Situation überhaupt wahrscheinlich ist. Wir möch-
ten die Frage dennoch kurz diskutieren und nehmen deshalb an,
unsere Gynäkologin habe der Darstellung der Afrikanerin
geglaubt und den Eingriff vorgenommen. Sie wird sich auf
Notstandshilfe berufen.
Nach Art. 34 Ziff. 2 StGB ist die Tat, die jemand begeht, um
Rechtsgüter eines anderen vor einer unmittelbaren, nicht anders
abwendbaren Gefahr zu erretten, straflos. 
Eine Notstandshilfetat liegt vor, wenn der Täter in Rechtsgü-
ter eines unbeteiligten Dritten eingreift, um gefährdete
Rechtsgüter einer anderen Person zu schützen (man spricht
von einer sozialen Interessenkollision). Der oben geschilderte
Sachverhalt ist insofern atypisch, als der Notstandstäter
Rechtsgüter einer Person verletzt, um eben diese Person vor

schwerwiegenderen Verletzungen gleichartiger Rechtsgüter
zu bewahren (individuelle Interessenkollision). Nach der in
Deutschland herrschenden Auffassung ist auch bei Identität
des Trägers von Eingriffsgut und Erhaltungsgut eine Notstands-
hilfesituation gegeben.116 Für die Schweiz ist hingegen nicht
geklärt, ob auch die individuellen Interessenkollisionen von
Art. 34 Ziff. 2 StGB erfasst sind. Es deutet allerdings einiges
darauf hin, dass diese Lösung abgelehnt wird.117 Auf eine ein-
gehende Diskussion kann vorliegend aus folgenden Gründen
verzichtet werden.
Einerseits ist fraglich, ob man es mit einer unmittelbar drohen-
den Gefahr zu tun hat. Hier liegt offenbar eine längerfristige
Planung vor. Andererseits gilt strikte Subsidiariät, Notstand
und Notstandshilfe dürften nur in Anspruch genommen werden,
wenn es keine andere Möglichkeit gibt, die Gefahr abzuwen-
den.118 Dies ist hier nicht nachgewiesen – insbesondere hat die
Frau die Möglichkeit, in ihrer Heimat ein Spital aufzusuchen.
Ein Arzt dürfte den Eingriff auch nicht an Mädchen vornehmen,
von denen er weiss, dass die Eltern sie in allernächster Zeit
nach Afrika bringen werden, um sie dort verschneiden zu lassen.
Es ist zum Beispiel an Massnahmen des Kindesschutzes, Art.
307 ff. ZGB, zu denken. Der Arzt hat letztlich die Möglichkeit,
die Justiz einzuschalten. Die Verletzung des Arztgeheimnisses
(Art. 321 StGB) wäre im Vergleich zur WGV allemal das ge-
ringere Übel. Generell ist das Argument: «Besser, ich nehme
den Eingriff technisch einwandfrei vor, als das Opfer gerät in
die Hände einer Beschneiderin» entschieden abzulehnen. Mit
einer Erklärung dieser Art haben bekanntlich deutsche Ärzte ihre
Mitwirkung bei der Selektion von «lebensunwertem Leben» in
psychiatrischen Anstalten zu entschuldigen versucht – sie wurden
aber wegen Beihilfe zu Mord schuldig gesprochen.
Demnach kann sich eine Medizinalperson nicht auf Notstands-
hilfe nach Art. 34 Ziff. 2 StGB berufen, wenn sie eine Verschnei-
dung vornimmt, um einen schmerzhaften und risikobehafteten
Eingriff im Heimatland zu verhindern.

3. Fazit
Aufgrund der vorstehenden Ausführungen kommen wir zum
Schluss, dass es keinen Rechtfertigungsgrund gibt, der einem
Schuldspruch wegen schwerer Körperverletzung durch WGV
entgegensteht.

D. Schuld

Ein Täter kann für tatbestandsmässiges und rechtswidriges
Verhalten nur bestraft werden, wenn er auch schuldhaft gehan-
delt hat, das heisst wenn ihm die Tat persönlich vorgeworfen
werden kann. Neben der allgemeinen Schuldfähigkeit setzt die
strafrechtliche Verantwortlichkeit insbesondere voraus, dass der
Täter in der konkreten Situation, in der er sich befand, erkennen
konnte, dass sein Verhalten Unrecht darstellt (Problem des
Verbots- oder Rechtsirrtums). Zudem muss es ihm möglich und
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zumutbar gewesen sein, sich rechtmässig zu verhalten (Problem
der Unzumutbarkeit normgemässen Verhaltens).
Der Verbotsirrtum ist in Art. 20 StGB geregelt. Nach schwei-
zerischem Recht handelt es sich um einen Schuldausschlies-
sungsgrund. Wenn der Irrtum auf zureichenden Gründen beruht,
ist eine Bestrafung des Täters ausgeschlossen; es hat ein
Freispruch oder eine Verfahrenseinstellung zu erfolgen. War
der Verbotsirrtum vermeidbar, kommt eine Strafmilderung in
Frage.119

Demgegenüber kennt das schweizerische Strafrecht keinen all-
gemeinen Schuldausschliessungsgrund der Unzumutbarkeit
normgemässen Verhaltens.120 Traditionelle Beschneiderinnen
oder zugewanderte Eltern können eine Bestrafung daher von
vornherein nicht mit dem Argument abwenden, es sei ihnen
aufgrund ihres ethnisch-kulturellen Hintergrunds nicht zumut-
bar gewesen, sich rechtskonform zu verhalten. Ihre abwei-
chenden Wertvorstellungen sind immerhin bei der Strafzumes-
sung zu berücksichtigen.121

Nach Art. 20 StGB liegt ein Verbotsirrtum vor, wenn der Täter
aus zureichenden Gründen angenommen hat, er sei zur Tat
berechtigt. Art. 20 StGB erfasst sowohl die Situation, dass ein
Täter ein Verhalten per se für unverboten hält (direkter Ver-
botsirrtum), als auch den Fall, dass er sich zwar bewusst ist,
gegen eine Verbotsnorm zu verstossen, jedoch irrigerweise
annimmt, sein Verhalten sei durch einen Rechtfertigungsgrund
gedeckt (indirekter Verbotsirrtum).
Das Bundesgericht ist in seiner Praxis zum Verbotsirrtum seit
jeher streng. Vorausgesetzt wird zum einen fehlendes Un-
rechtsbewusstsein. Der Täter muss in der Vorstellung handeln,
«er tue überhaupt nichts Unrechtes». Hat er ein «unbestimmtes
Empfinden, dass das in Aussicht genommene Verhalten gegen
das verstösst, was recht ist» 122, fällt ein Verbotsirrtum ausser
Betracht. In Anlehnung an den Gesetzeswortlaut lässt das
Bundesgericht ferner nur den unvermeidbaren Verbotsirrtum
als Entschuldigung genügen. Dem Täter kann nur dann kein
Vorwurf gemacht werden, wenn der Irrtum auf Tatsachen
beruht, «durch die sich auch ein gewissenhafter Mensch hätte
in die Irre führen lassen».123 Das Gesetz verlangt von ihm «eine
Gewissensanspannung, eine gewissenhafte Überlegung oder ein
Erkundigen bei Behörden oder vertrauenswürdigen Personen».124

Auf solche Überlegungen darf immerhin ausnahmsweise ver-
zichtet werden, wenn für den Täter keinerlei Anlass bestand,
die Rechtmässigkeit seines Verhaltens zu hinterfragen.125

In der Schweiz approbierten Ärztinnen und Ärzten ist die Be-
rufung auf diesen Schuldausschliessungsgrund im Zusammen-
hang mit Genitalverschneidungen zweifellos verwehrt. Es ist
ihnen ohne weiteres bewusst, dass schwer wiegende Eingriffe
unabhängig vom Einverständnis der Patientin nur vorgenom-
men werden dürfen, wenn sie medizinisch indiziert sind oder
einem positiven Zweck dienen. Demgegenüber muss die
Rechtslage bei traditionellen Beschneiderinnen oder zugewan-
derten Eltern eingehender untersucht werden. Auch ihnen muss
klar sein, dass schwer wiegende Eingriffe in die körperliche

Integrität eines anderen Menschen einen Rechtsverstoss dar-
stellen. Sie könnten aber allenfalls vorbringen, sie hätten in der
irrigen Annahme gehandelt, Genitalverschneidungen seien von
diesem Verbot ausgenommen (indirekter Verbotsirrtum). Unter
welchen Voraussetzungen wird das Gericht einen solchen
Einwand akzeptieren? Die Frage lässt sich wiederum nur 
bei Kenntnis des Einzelfalls abschliessend beantworten. Im
Folgenden wird lediglich erwogen, ob und in welchen Sach-
verhaltskonstellationen der Berufung auf Verbotsirrtum Erfolg
beschieden sein und es mit dieser Begründung zu einem Frei-
spruch kommen könnte.
Bei ausländischen Straftätern steht die Frage des fehlenden
Unrechtsbewusstseins im Zentrum. Ob einem Täter bewusst
war, dass er Unrecht begeht, ist nämlich «an den rechtlichen
Wertvorstellungen zu messen ... , die vom durchschnittlichen
Bürger der Gemeinschaft getragen werden, der er angehört».126

Während bei der Beurteilung, ob rechtswirksam in eine Ver-
schneidung eingewilligt werden kann, einzig auf die schweize-
rische Werteordnung abzustellen war 127, hat der Gesetzgeber
mit dem Institut des Verbotsirrtums also bewusst Raum ge-
schaffen für die Berücksichtigung fremder Rechts- und Wert-
vorstellungen.128 Das Unrechtsbewusstsein wird allerdings an
den im Herkunftsland geltenden rechtlichen Wertvorstellungen
gemessen, nicht an sittlichen Auffassungen, die in Konflikt zu
der dortigen Rechtsordnung stehen. Nur wenn ein Täter in
seinem Heimatland nicht mit einer Bestrafung rechnen musste,
fehlt es ihm am Unrechtsbewusstsein.129

Stammen Beschneiderin oder Eltern aus einem Land, das die
WGV explizit unter Strafe gestellt hat130, wird man ihnen
demnach kaum fehlende Verbotskenntnis attestieren.131 Bei
Personen aus ländlichen Gegenden ohne oder mit nur geringer
Schulbildung, die gegebenenfalls nicht lesen können, kann
immerhin ausnahmsweise trotzdem das Unrechtsbewusstsein
fehlen. Angesichts dessen, dass Tradition die Genitalver-
schneidung gebieterisch fordert132, kann ihnen jegliches Emp-
finden, etwas Unrechtes zu tun, abgehen, solange sie von der
Strafbestimmung keine positive Kenntnis haben.
Unabhängig davon, ob die WGV im Heimatland des Täters
verpönt ist, kommt die Annahme eines Verbotsirrtums aus zu-
reichenden Gründen höchstens in Frage für Personen, die sich
erst seit kurzer Zeit in der Schweiz aufhalten. Je länger jemand
in der schweizerischen Gesellschaft lebt, desto eher wird ange-
nommen, dass er auch mit dieser Rechtsordnung vertraut ist.133

Es muss jedoch in jedem einzelnen Fall geprüft werden, inwie-
weit jemand tatsächlich integriert ist. Besonders Ehefrauen
bewegen sich oft während längerer Zeit nur in ihrem ange-
stammten Kulturkreis und haben, nicht zuletzt aus sprachlichen
Gründen, keinerlei Beziehungen zur restlichen Schweizer
Bevölkerung.134

Schliesslich stellt sich die Frage, unter welchen Voraussetzun-
gen erwartet werden kann, dass jemand nach einer gewissen
Aufenthaltsdauer über die schweizerischen Rechtsgepflogen-
heiten im Bild ist. Eine allgemeine Pflicht, sich zu informieren,
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scheint nach Auffassung des Bundesgerichts nicht zu bestehen.
Im Fall eines Sizilianers, der mit seiner 15-jährigen Verlobten
geschlechtlich verkehrt hatte, wurde, obwohl der Mann bereits
seit fünf Jahren in der Schweiz lebte, ein Verbotsirrtum zuge-
billigt, weil das Institut des Schutzalters in Italien nicht exi-
stierte.135 Sobald allerdings bekannt ist, dass die Genital-
verschneidung in der Schweiz nicht üblich ist136, können von
einem gewissenhaften Menschen weitere Erkundigungen er-
wartet werden. Ab diesem Zeitpunkt ist der Verbotsirrtum ver-
meidbar, mit der Konsequenz, dass höchstens eine Strafmilde-
rung erfolgen kann.137

Zusammenfassend ergibt sich, dass eine Berufung auf Verbots-
irrtum nur in Ausnahmefällen Erfolg hätte. Massgebend sind
insbesondere die folgenden Faktoren: Strafbarkeit der WGV im
Heimatland, Bildungsstand, innerstaatliche Herkunft aus länd-
lich-primitivem oder städtisch-aufgeklärtem Milieu, Dauer 
des Aufenthalts in der Schweiz, Grad der Integration, Kenntnis
davon, dass Verschneidung in der Schweiz nicht üblich ist.
Wir sind der Auffassung, dass sich hier eine aktive Intervention
der Schweizer Behörden aufdrängt. Immigranten müssen beim
Grenzübertritt bzw. beim ersten Kontakt mit Vertretern schwei-
zerischer Behörden eindringlich auf die Rechtslage hinsicht-
lich WGV orientiert werden. Damit wird die Berufung auf Ver-
botsirrtum ausgeschlossen.138

E. Strafbarkeit der Teilnahme

1. Sachverhalt
Bis hierher haben wir die WGV unter der stillschweigenden
Hypothese diskutiert, dass eine Person allein den Eingriff vor-
nimmt. Sicherlich gibt es Fälle, welche diesem Bild entsprechen.
In der Regel sind an dem Vorgang jedoch mehrere Personen
beteiligt. Insbesondere dann, wenn es um Opfer im Kindesalter
geht, werden regelmässig die Eltern mitwirken. In diesem
Abschnitt geht es um die Frage, wie sie und allfällige weitere
Beteiligte, die nicht selber beschneiden, strafrechtlich zu be-
urteilen sind. Die einschlägigen Bestimmungen finden sich in
Art. 24 ff. StGB – die wichtige Frage der Mittäterschaft ist nach
Rechtsprechung und Lehre zu behandeln.
Meist wird die Genitalverschneidung, wie gesagt, an Mädchen
im Alter von 8 bis 12 Jahren vorgenommen, in aller Regel
jedenfalls vor Eintritt der Mündigkeit. Die Initiative geht fast im-
mer von den Eltern aus, aber diese «operieren» auch in den Hei-
matländern höchst selten eigenhändig; sie beauftragen damit in
der Regel eine Beschneiderin. Im Rahmen des vorliegenden
Gutachtens sind zwei Sachverhaltskonstellationen von prakti-
scher Relevanz: Die Verschneidung erfolgt in der Schweiz oder
das Kind wird zu diesem Zweck in seine Heimat geschickt.
Obwohl keine konkreten Angaben erhältlich sind, muss man
davon ausgehen, dass WGV auch in der Schweiz und in ande-
ren Einwanderungsländern vorgenommen wird.139 Zu diesem
Zweck reisen mitunter Beschneiderinnen ein, was etwa in Frank-

reich vorgekommen ist. Andererseits mag es in der Schweiz
Ärztinnen und Ärzte geben, die um Vornahme der Operation
gebeten werden und den Auftrag annehmen, zum Beispiel mit
der Überlegung, es sei besser, wenn sie hier unter Anästhesie
und Wahrung optimaler hygienischer Bedingungen geschieht.140

Näher liegt allerdings die Wahrscheinlichkeit von Auslands-
taten. Typischerweise schicken Eltern aus den betreffenden Re-
gionen ihre Mädchen während der Schulferien in die Heimat,
damit sie dort verschnitten werden.141

Wenn Eltern einen Arzt oder eine traditionelle Beschneiderin
mit dem Eingriff beauftragen, erfüllen sie dadurch den Tat-
bestand der Anstiftung zu schwerer Körperverletzung nach Art.
122 i.V.m. Art. 24 StGB. Dritte, die dazu Hilfe leisten, bei-
spielsweise durch Finanzierung oder Vermittlung, sind Gehilfen
(Art. 25 StGB). Unter Umständen sind die Eltern jedoch nicht
bloss Teilnehmer, sondern Mittäter. Dann wird ihnen der Eingriff
der ausführenden Personen zugerechnet und sie tragen eben-
falls die volle Verantwortung für die Tat, selbst wenn sie selber
nie ein Schneidewerkzeug in die Hand genommen haben.
Die Frage, ob Mittäterschaft vorliegt oder nicht, ist für den
häufigsten Fall, dass die Verschneidung in der ausländischen
Heimat vorgenommen wird, von Bedeutung. Es wird zu zeigen
sein, dass davon abhängen kann, ob schweizerisches Strafrecht
überhaupt auf das Verhalten der Eltern Anwendung findet.
Diese Problematik wird unter G. behandelt. Im Folgenden wird
dargelegt, unter welchen Voraussetzungen die Eltern als Mit-
täter (2.), Anstifter (3.) oder Gehilfen (4.) anzusehen sind.

2. Mittäterschaft
Nach ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichts ist Mit-
täter, «wer bei der Entschliessung, Planung oder Ausführung
eines Deliktes vorsätzlich und in massgeblicher Weise mit an-
deren Tätern zusammenwirkt, so dass er als Hauptbeteiligter
dasteht».142 Mittäterinnen sind in jedem Fall die Mütter 143, die
bei der Genitalverschneidung zugegen sind und ihre Töchter
festhalten; dies kommt vor allem in den Heimatländern vor.
Mittäter müssen indessen nicht zwingend bei der Ausführung
der Tat anwesend sein, die Mitwirkung bei Planung und Koor-
dination kann genügen.144 Mittäterschaftliche Verantwortung
eines nicht unmittelbar an der Tatausführung Beteiligten setzt
zum einen voraus, dass er einen massgeblichen Beitrag leistet.
Der Tatbeitrag muss «nach den Umständen des konkreten
Falles und dem Tatplan für die Ausführung des Deliktes so
wesentlich (sein), dass sie mit ihm steht oder fällt».145 Ferner
muss der Beteiligte über Tatherrschaft verfügen, wobei insbe-
sondere darauf abzustellen ist, ob er kraft seiner Beziehungen
zum Handelnden weiterhin einen tragenden Einfluss auf die Tat
ausübt, zum Beispiel weil ihm der Ausführende Rechenschaft
schuldig ist.146 Ein Indiz für Mittäterschaft ist ferner das eigene
Interesse an der Tat.147

Selbstredend kann nur von Fall zu Fall entschieden werden, ob
die Eltern mittäterschaftlich handeln. Im Hauptfall, wo die
Eltern die Verschneidung ihrer noch nicht urteilsfähigen Toch-
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ter organisieren, dürfte dies meist der Fall sein. Auch wenn das
Kind sich die Beschneidung sehnlichst wünscht, was um so
wahrscheinlicher ist, je enger es hier weiterhin in einen Kreis
von Menschen aus seiner Heimat sozialisiert ist, fassen die
Eltern den Entschluss und treffen alle nötigen Vorbereitungen.
Erfolgt die Verschneidung in der Schweiz, wo sie verboten ist,
besteht der massgebliche Tatbeitrag darin, eine Medizinal-
person ausfindig zu machen, die bereit ist, den Eingriff vorzu-
nehmen, oder für die Einreise einer Beschneiderin (möglicher-
weise auch in finanzieller Hinsicht) zu sorgen. Die Verschnei-
dung steht und fällt mit diesen Vorkehrungen.
Soll der Eingriff im Heimatland durchgeführt werden, gilt es
ferner, die Reise und die Aufnahme des Kindes zu organisieren
und das notwendige Geld zur Verfügung zu halten. Manchmal
werden die Eltern ihre Kinder auch begleiten. Bei all diesem
Tun kommt ihnen die Tatherrschaft zu. Sie sind es, die ent-
scheiden, ob, wo, in welcher Weise und unter welchen Um-
ständen ihre Tochter verschnitten werden soll. Sie geben den
Eingriff in Auftrag, die Beschneiderin oder die Medizinal-
person ist ihnen Rechenschaft schuldig. Schliesslich haben sie
insofern auch ein eigenes Interesse an der Verschneidung ihrer
Töchter, als dies die Voraussetzung dafür ist, dass sie heiraten
und Enkel zur Welt bringen, und dass sie in ihren Kreisen für
ihr normkonformes Verhalten geachtet werden.
Weniger nahe liegt die Annahme von Mittäterschaft, wo das
Mädchen schon urteilsfähig ist. Obwohl der Einfluss der Eltern
auch dann noch erheblich sein kann, bleibt im Einzelnen zwei-
felhaft, ob ihnen noch Mit-Tatherrschaft zugeschrieben werden
kann, oder ob das Mädchen die Verantwortung für den Eingriff
selber übernommen hat. Hat es gar den Eingriffs selber organi-
siert, ist nicht auszuschliessen, dass die Eltern bloss als Gehilfen
(Art. 25 StGB), als Anstifter (Art. 24 StGB) oder überhaupt
nicht strafbar sind.

3. Anstiftung
Wie bereits erwähnt, können sich Eltern wegen Anstiftung zur
schweren Körperverletzung nach Art. 122 i.V.m. Art. 24 StGB
strafbar machen, indem sie eine Drittperson mit dem Eingriff
beauftragen.
Fasst die angestiftete Person in der Folge einen Tatentschluss
und führt sie die Verschneidung aus, liegt vollendete Anstiftung
vor. Nach Art. 24 Abs. 1 StGB ist auf die Eltern (oder andere
Anstifter) die gleiche Strafdrohung anwendbar wie auf den
Haupttäter. Der abstrakte Strafrahmen lautet daher ebenfalls
sechs Monate Gefängnis bis zehn Jahre Zuchthaus.
Weil es sich bei der schweren Körperverletzung um ein Ver-
brechen handelt, fällt darüber hinaus eine Bestrafung wegen
versuchter Anstiftung in Betracht (Art. 24 Abs. 2 i.V.m. Art. 9,
Art. 21 f. und Art. 122 StGB). Dies ist im vorliegenden Kontext
von einiger praktischer Relevanz. Äussern die Eltern gegen-
über einem Arzt – wie in Einzelfällen geschehen148 – den ernst-
haften Wunsch, er möge ihre Tochter verschneiden, lehnt 
dieser den Eingriff jedoch ab, können sie wegen versuchter

Anstiftung bestraft werden. Weil es nicht zur Ausführung der
Haupttat kommt, ist die Strafe immerhin nach Art. 65 StGB zu
mildern.
Wir möchten darauf hinweisen, dass ein mit einem solchen An-
sinnen konfrontierter Gynäkologe, ohne dass eine Verletzung
des Arztgeheimnisses vorläge, einerseits befugt ist, der Vor-
mundschaftsbehörde Meldung zu erstatten, damit sie geeignete
Massnahmen zum Kindeswohl treffen kann. Zum anderen
besteht die Möglichkeit, sich von der kantonalen Gesundheits-
direktion vom Berufsgeheimnis entbinden zu lassen (Art. 321
Ziff. 3 StGB), um bei den Strafverfolgungsbehörden Anzeige
zu erstatten. Eine allgemeine Anzeigepflicht für strafbare
Handlungen besteht nach schweizerischem Recht jedoch nicht.
In einigen Kantonen wären die in öffentlich-rechtlichen Spitä-
lern tätigen Ärzte gestützt auf kantonales öffentliches Recht
theoretisch anzeigepflichtig. Es hat sich indessen die Praxis
herausgebildet, dass auf Meldung verzichtet wird, um Verletzte
nicht von der Inanspruchnahme medizinischer Hilfe abzu-
halten. Eltern, die von der Notwendigkeit der WGV überzeugt
sind, werden wohl nach anderen Wegen suchen. Um einem
Mädchen den grausamen Eingriff im Heimatland zu ersparen,
sollte daher zumindest eine Meldung an die Vormundschafts-
behörden erfolgen.

4. Gehilfenschaft
Nach Art. 25 StGB macht sich wegen Gehilfenschaft strafbar,
wer zu einem Verbrechen oder Vergehen vorsätzlich Hilfe
leistet. Sind die Eltern nicht bereits als Mittäter zur Verant-
wortung zu ziehen, machen sie sich durch jeden untergeord-
neten Tatbeitrag, der die Verschneidung in irgend einer Weise
fördert, wegen Gehilfenschaft nach Art. 25 StGB strafbar.149

Dasselbe gilt auch für andere Personen, welche Beiträge zu
einer Verschneidung leisten, indem sie zum Beispiel Räum-
lichkeiten, Instrumente oder Medikamente zur Verfügung
stellen oder bei der Suche nach einer Beschneiderin oder
einer Medizinalperson mithelfen, die bereit ist, den Eingriff
vorzunehmen.

F. Strafbarkeit durch Unterlassen?

Nicht immer werden beide Elternteile mit der Verschneidung
ihrer Tochter einverstanden sein. Von diesem Problem dürften
Familien in Einwanderungsländern, wie der Schweiz, in erhöh-
tem Masse betroffen sein. Sobald nur ein Elternteil aus einem
Land stammt, in dem die WGV stark verbreitet ist, wird sein
Ansinnen, die Tochter verschneiden zu lassen, beim anderen
mit höchster Wahrscheinlichkeit auf Ablehnung stossen. Wie
steht es mit den möglichen strafrechtlichen Folgen für den
allenfalls passiv bleibenden Elternteil? Denkbar ist überdies
auch, dass beide Eltern passiv bleiben und die Grossmutter, die
offenbar in dieser Hinsicht oft eine bedeutende Rolle spielt,
den Eingriff organisiert.

Die weibliche Genitalverstümmelung 
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Der Tatbestand der vorsätzlichen schweren Körperverletzung
nach Art. 122 StGB ist als Begehungsdelikt ausgestaltet. Nach
dem Gesetzestext macht sich nur strafbar, wer die Verletzung
durch aktives Tun verursacht oder sich diese Tathandlung als
Mittäter zurechnen lassen muss, weil er einen anderen, mass-
geblichen Tatbeitrag geleistet hat. Als Begehungsdelikte aus-
gestaltete Straftatbestände können jedoch auch durch Unter-
lassen erfüllt werden, sofern dem Täter eine Rechtspflicht zum
Handeln obliegt. Man spricht dann von einem unechten Unter-
lassungsdelikt. Die (qualifizierte) Handlungspflicht wird als
Garantenstellung bezeichnet. Sie ist das zentrale Element jedes
unechten Unterlassungsdelikts.
Nach einhelliger Auffassung haben die Eltern gegenüber ihren
Kindern eine «Obhutsgarantenstellung».150 Aufgrund von 
Art. 272 ZGB sind sie verpflichtet, ihre Kinder vor Gefahren
für Leben und Gesundheit zu schützen. Vater oder Mutter
könnten sich daher grundsätzlich wegen vorsätzlicher schwe-
rer Körperverletzung nach Art. 122 StGB strafbar machen,
wenn sie tatenlos zusehen, wie der andere Elternteil oder die
Grossmutter die Verschneidung der Tochter in die Wege leitet.
Die strafrechtliche Verantwortlichkeit ist allerdings an weitere
Voraussetzungen geknüpft, deren Vorliegen im Einzelfall zwei-
felhaft sein kann. Strafbar macht sich ein Elternteil nur, wenn
er einen Eingriff unterlässt, der einerseits das Unheil überhaupt
abwenden könnte und den vorzunehmen er andererseits in der
Lage ist.151 Zu denken ist insbesondere an den Fall, wo der eine
Elternteil sehr kurzfristig vom Vorhaben des anderen erfährt.
Dann kann die Tatausführung durch eine Meldung an die Vor-
mundschaftsbehörden wohl oft nicht mehr verhindert werden,
oder es kann sich herausstellen, dass die Vormundschafts-
behörden untätig geblieben wären. Wenn auch ein physisches
Eingreifen, zum Beispiel eine «Entführung» der Tochter nicht
möglich ist, macht sich der Elternteil nicht strafbar.
Zusammenfassend ergibt sich, dass Eltern zwar grundsätzlich
verpflichtet sind, Massnahmen zu treffen, wenn der andere
Elternteil im Begriff ist, die gemeinsame Tochter verschneiden
zu lassen. Ob er sich durch sein Nicht-Handeln strafrechtlich
verantwortlich macht, ist indessen eine Frage, die nur in Be-
trachtung aller Umstände des konkreten Falles zu beantworten
ist.
In diesem Zusammenhang kann sich ferner die Frage stellen,
ob Lehrer oder Leiter von Durchgangszentren für Asylanten
oder ähnlichen Institutionen, die von einer bevorstehenden
Verschneidung eines ihrem Wirkungskreis angehörenden
Mädchens erfahren, zum Eingreifen verpflichtet sind. Machen
sie sich strafbar, wenn sie dem Geschehen tatenlos zusehen?
Erneut kommt es darauf an, ob der Lehrer bzw. der Betreuer
rechtlich verpflichtet ist, Verletzungen der körperlichen Inte-
grität der Kinder oder Frauen durch Dritte abzuwenden.
Grundsätzlich kann sich aus öffentlich-rechtlichen Amts- und
Berufspflichten oder aus vertraglicher Vereinbarung (zum
Beispiel bei Privatschulen) eine gesetzliche oder vertragliche
Obhutspflicht ergeben, allerdings nur für Rechtsgüter, die dem

Garanten gerade im Hinblick auf solchen Schutz anvertraut
sind.152 Zu betonen ist, dass aus gesetzlichen Anzeigepflichten
des Staatspersonals keine Garantenpflicht abgeleitet werden
kann.153 Weder bei Lehrern noch bei Leitern von Durchgangs-
zentren besteht das Obhutsverhältnis zum Schutz der körper-
lichen Integrität der ihnen Anvertrauten, wie das etwa im
Verhältnis zwischen Arzt und Patient der Fall ist, jedenfalls
nicht zum Schutz vor den eigenen Angehörigen. Lehrer haben
während des Unterrichts um das Wohl der Schüler besorgt zu
sein, doch handelt es sich hier nicht um ihren eigentlichen Auf-
gaben- und Verantwortungsbereich.154 Immerhin sind sie recht-
lich verpflichtet, Angriffe auf die Gesundheit und das Leben
der Schüler zu verhindern, die während der Zeit erfolgen, wäh-
rend der sie ihnen anvertraut sind. Die Betreuung der Schüler
während des Unterrichts und in den Pausen ist nach der Ver-
kehrsauffassung geeignet, die Eltern in Vertrauen auf Schutz
ihrer Kinder vor Gefahren zu wiegen.155 Eine analoge Verant-
wortung tragen Leiter von Durchgangszentren, solange sich
Kinder oder Erwachsene im Bereich des Heims aufhalten. Ge-
schehen Angriffe auf die körperliche Integrität ausserhalb der
Mauern der Schule oder des Heimes, sind Lehrer oder andere
Betreuungspersonen selbst dann nicht zum Einschreiten ver-
pflichtet, wenn sie davon im Voraus erfahren haben.
Nach dem Gesagten machen sich Lehrer und Leiter eines Heims
nicht strafbar, wenn sie gegen eine bevorstehende Verschnei-
dung einer Schülerin bzw. einer Asylantin nichts unternehmen.
Demgegenüber trifft sie unter Umständen eine Anzeigepflicht
nach kantonalem Recht.

G. Die Auslandstat

1. Problemstellung
Die Verschneidung von in der Schweiz lebenden Mädchen oder
jungen Frauen findet wohl nur ausnahmsweise hier, häufiger
während eines Aufenthalts im Heimatland statt.156 Es stellt sich
die Frage, ob in solchen Fällen schweizerisches Strafrecht
anwendbar sei. Sie ist nicht leicht zu beantworten.

2. Die allgemeinen Regeln
In erster Linie wird das schweizerische Strafgesetz auf Taten
angewandt, die in der Schweiz begangen wurden (Art. 3 Ziff. 1
StGB). Die positive Aussage dieses Satzes gilt lückenlos. Die
negative – schweizerisches Strafrecht ist nicht anwendbar auf
Taten, die im Ausland begangen wurden – gilt nicht ohne Aus-
nahmen. Schweizerisches Strafrecht wird unter bestimmten
Voraussetzungen auf Taten angewandt, die Schweizer Staats-
angehörige im Ausland begehen (Art. 6 StGB) oder die im
Ausland zum Nachteil schweizerischer Staatsangehöriger ver-
übt werden (Art. 5 StGB). Diese Fälle strafbarer Auslandstaten
sind hier von untergeordnetem Interesse, sind doch Täter und
Opfer der WGV in aller Regel Ausländer. Eine Ausnahme
bildet der Fall, wo ein Elternteil Schweizer ist und die Kinder
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das Schweizer Bürgerrecht haben. Eine ähnliche Konstellation
besteht in dem vorn erwähnten Fall, der in Genf anhängig ist.157

Dann könnte der andere Elternteil, welcher an der Verschnei-
dung im Heimatland mitwirkt, bereits gestützt auf Art. 5 Abs. 1
StGB in der Schweiz strafrechtlich verfolgt werden, sofern die
Tat auch im Heimatland strafbar ist.158

Für den Normalfall, dass keine der beteiligten Personen die
schweizerische Staatsbürgerschaft hat, müssen zunächst zwei
besondere Fragen zum Begehungsort geklärt werden. Einer-
seits gibt es sogenannte Distanzdelikte, bei denen das Verhal-
ten des Täters und der Eintritt der Folge dieses Verhaltens, der
Erfolg, in verschiedenen Staaten liegen – Musterbeispiel ist der
Schuss über die Grenze, der jemanden im Ausland tötet. Auf
den ersten Blick scheint dies bei der WGV nicht in Frage zu
kommen. Zwar ist Körperverletzung ein Erfolgsdelikt, der be-
reits als Beispiel erwähnte Schuss über die Grenze kann einen
solchen Erfolg im Ausland herbeiführen. Die WGV wird indes-
sen nicht auf Distanz vorgenommen, vielmehr tritt der Erfolg
praktisch gleichzeitig mit der Täterhandlung ein.
Andererseits ergeben sich besondere Probleme, wenn mehrere
Personen bei der Begehung der Tat zusammenwirken. In diesem
Fall erhält die Tat den Charakter eines Erfolgsdelikts – die
Begehung der Haupttat ist der «Erfolg» des Tatbeitrags des
Teilnehmers (Anstifter oder Gehilfe).159 Was zur Begehung
gehört, ist fraglich. Welches Recht ist anzuwenden, wenn der
Täter mit der Ausführung der Tat in der Schweiz beginnt, sie
aber erst im Ausland zu Ende führt?

3. Der Begehungsort
In unserem Fall soll die schwere Körperverletzung im Ausland
begangen werden. Es stellt sich die Frage, ob schon die Abreise
zu der Tat gehört. Darauf liesse BGE 104 IV 180 f. schliessen:
Stanley Adams war nach Brüssel gereist und hatte dort der EG-
Kommission Verstösse seiner Arbeitgeberin gegen das Wett-
bewerbsrecht der Gemeinschaft verraten (Art. 273 StGB, Wirt-
schaftlicher Nachrichtendienst). Nach belgischem Recht wäre
seine Tat nicht strafbar gewesen. Die Verteidigung lehnte die
Anwendbarkeit schweizerischen Rechts ab, weil Adams hier
höchstens straflose Vorbereitungshandlungen begangen habe.
Das Bundesgericht liess es aber genügen, dass er von der
Schweiz aus vorbereitende Korrespondenzen geführt, telefo-
nisch einen Termin vereinbart und dann die Reise nach Brüssel
angetreten hatte. Damit habe er den entscheidenden Schritt
getan, der schon als Versuch des Delikts strafbar sei und damit
den Beginn der Tathandlung in der Schweiz bedeute.
Es liesse sich analog argumentieren, dass die Eltern von der
Schweiz aus Schritte unternehmen, um die Kinder verschneiden
zu lassen. Es kann keine apodiktische Aussage darüber gemacht
werden, ob vorgängig mit dem Land, in welchem der Eingriff
vorgenommen werden soll, Kontakte aufgenommen werden.
Das ist jedoch zu vermuten. In der Regel werden die Eltern, we-
nigstens ein Elternteil, mitreisen. Es muss allerdings für jeden
Einzelfall abgeklärt werden, ob mit dem Aufbruch schon der

«entscheidende letzte Schritt (getan wurde), von dem es in der
Regel kein Zurück mehr gibt, es sei denn wegen äusserer
Umstände, die eine Weiterverfolgung der Absicht erschweren
oder verunmöglichen».160 Nur dann hat der Täter bereits mit der
Ausführung der schweren Körperverletzung begonnen und die
Tat wäre ins Stadium des nach Art. 21 f. StGB strafbaren
Versuchs gediehen. Die Reise wird einen erheblichen ökono-
mischen Aufwand bedingen, was allein schon eine Abkehr von
der Absicht erschwert.161 Ob damit der «point of no return» 162

bereits erreicht ist, hängt vom Stand der Reisevorbereitungen
ab. Wenn der Täter die Flugtickets bereits besorgt hat, wird er
nicht mehr ohne weiteres vom Vorhaben Abstand nehmen.
Andererseits sind auch objektive Kriterien zu berücksichtigen,
um festzustellen, ob mit der Ausführung der Tat begonnen
wurde. Verlangt wird tatnahes Handeln, es braucht im Minde-
sten eine gewisse zeitliche Nähe zur Tat.163 Unseres Erachtens
kann davon ausgegangen werden, dass die während der Schul-
ferien in der Heimat des Kindes vorgenommene Verschneidung
von der Schweiz aus in einer Weise vorbereitet wird, welche
den Aufbruch zur Reise als Beginn der Handlung anzusehen
erlaubt.
Die zitierte Rechtsprechung des Bundesgerichts im Fall Stan-
ley Adams ist allerdings im Schrifttum auf Kritik gestossen.
Popp meint, das Gericht sei hier wohl zu weit gegangen164, es
habe den Begriff der «Ausführung» später selbst viel enger
ausgelegt.165 Eine solche Deutung ist jedoch keineswegs zwin-
gend. Stratenwerth referiert BGE 104 IV 180 f. ohne Vorbe-
halt.166

Es ist schwer vorauszusagen, wie das Bundesgericht im vor-
liegenden Sachverhalt entscheiden würde. Besonders weit ging
es auch in BGE 74 IV 134, wo es die Auffassung vertrat, eine
abtreibungswillige Schwangere manifestiere ihren unwider-
ruflichen Entschluss schon mit dem Übertreten der Schwelle
zur Wohnung oder zum Besuchsraum des Abtreibers (deshalb
«Schwellentheorie»). Auch dieser Entscheid war in der Lehre
heftig kritisiert worden167, das höchste Gericht hat sich im Fall
Stanley Adams dennoch erneut für eine extensive Auslegung
entschieden.168 Demnach ist nicht ausgeschlossen, dass es auch
bei der WGV bereits frühe Vorbereitungen zum Beginn der
Ausführung schlüge.
Eine Möglichkeit bestünde darin, dass das Gesetz angepasst
würde. Ein Beispiel hat der Gesetzgeber mit Art. 5 des revi-
dierten StGB vom 13. Dezember 2002 gegeben, das noch nicht
in Kraft ist: Gewisse Sexualdelikte sind nach StGB strafbar,
auch wenn sie am Tatort nicht mit Strafe bedroht sind. Bei der
WGV wäre eine weitere Anpassung notwendig: Art. 122 StGB
müsste, was die WGV angeht, auf Auslandstaten von Auslän-
dern gegenüber Ausländern anwendbar erklärt werden für den
Fall, dass der Täter sich in der Schweiz befindet und nicht aus-
geliefert wird. Wir stehen einer solchen Gesetzesänderung
skeptisch gegenüber. Es wäre jedenfalls abzuwarten, ob das
Bundesgericht der hier geforderten extensiven Auslegung
folgt. Auch für die Gesetzgebung muss das ultima ratio-Prinzip
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gelten: Wenn ein Ergebnis durch Auslegung erreicht werden
kann, sollte nichts am Gesetz geändert werden.

4. Täterschaft und Teilnahme
Ob Eltern nach schweizerischem Recht bestraft werden können,
wenn sie die Verschneidung ihrer Tochter im Ausland durch-
führen lassen, ist auch davon abhängig, ob sie Mittäter oder
lediglich Teilnehmer, das heisst, Anstifter oder Gehilfen sind .169

Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts gilt «die in der
Schweiz begangene Teilnahme an einer im Ausland ausgeführ-
ten Haupttat nach dem Grundsatz der Akzessorietät als im Aus-
land verübt».170 Dies bedeutet, dass die Beteiligungshandlung
in der Schweiz nur dann überhaupt strafbar ist, wenn die
Haupttat dort, wo sie ausgeführt wird, auch strafbar ist .171

Wurde die Haupttat allerdings in der Schweiz begangen, sollen
auch Teilnehmer, die nur im Ausland aktiv wurden, unter
Schweizer Recht fallen, was Hurtado Pozo mit Recht als wider-
sprüchlich bezeichnet .172

Auch für die Mittäterschaft ist die Rechtslage unklar. Einerseits
ist jeder Mittäter für das Verhalten der übrigen Mittäter voll
verantwortlich, was zum Schluss führt, dass die Tat überall dort
begangen wurde, wo ein Mittäter gehandelt hat.173 Das Bundes-
gericht hat aber eine abweichende Antwort für den Fall eines
Mittäters gegeben, der nur im Hintergrund «intellektuell» ge-
wirkt hatte174, was sich dogmatisch kaum überzeugend begrün-
den lässt.175

Strafbar ist der Eingriff nach den u.a. über Internet erhältlichen
Informationen in Ägypten176, Burkina Faso177, Djibuti178, Ghana179,
Guinea-Conakry180, Guinea181, Kenia182, Nigeria183, Senegal184,
Togo185 und in der Zentralafrikanischen Republik.186 Dabei
kommt es nur darauf an, ob ein entsprechendes Gesetz formell
in Geltung ist. Man wird damit rechnen müssen, dass sich solche
Gesetze auf dem Land, das heisst in der Wüste oder der Savanne,
im Busch oder im Dschungel, kaum durchsetzen lassen, wohl
auch in den Städten nur lückenhaft. Dies ändert unseres Erach-
tens nichts daran, dass die Tat am Ausführungsort strafbar ist,
wenn dort eine entsprechende Strafbestimmung existiert.
Unter der Voraussetzung, dass die Teilnehmer oder Mittäter im
vorstehend dargelegten Sinn (3.) in der Schweiz gehandelt
haben, sind sie, wenn die WGV in einem der genannten Länder
erfolgt, nach schweizerischem Recht strafbar.

5. Strafbarkeit der Vorbereitungshandlung
Schliesslich ist zu erwähnen, dass bei schwerer Körperverlet-
zung gemäss Art. 260bis StGB schon die Vorbereitung strafbar
ist. Eine strafbare Vorbereitungshandlung liegt vor, wenn je-
mand «planmässig konkrete technische oder organisatorische
Vorkehrungen trifft, deren Art und Umfang zeigen, dass er sich
anschickt», die Tat zu begehen. Bei den Vorbereitungen, wel-
che Eltern treffen, um ein oder mehrere Mädchen während der
Schulferien nach Afrika zu schicken, um es dort verschneiden
zu lassen, dürfte es sich allemal um technische und organisato-
rische Vorkehrungen handeln, die ihre Entschlossenheit zeigen.

Zumindest diese Vorbereitungshandlungen fallen nun ohne
Zweifel unter schweizerisches Strafrecht. Die Strafdrohung ist
Zuchthaus bis zu fünf Jahren oder Gefängnis – es handelt sich
also um ein «Verbrechen» im Sinne von Art. 9 StGB.
Diese Feststellung hat eine erhebliche prozessuale Bedeutung.
Sie ermöglicht nämlich ein Eingreifen, bevor das Mädchen die
Schweiz verlassen hat. Die Eltern können festgenommen wer-
den, denn sie haben sich schon strafbar gemacht, bevor dem
Kind ein Haar gekrümmt wurde. Für die Mädchen stehen dann
Massnahmen des Vormundschaftsrechts zur Verfügung.187 Es ist
nicht zu befürchten, dass sie plötzlich ohne jegliche Betreuung
dastehen, wenngleich die konkrete Ausgestaltung dieser Für-
sorge auf erhebliche Schwierigkeiten stossen kann.

H. Strafrechtliche Beurteilung 

1. Sachverhalt
Nach einer Infibulation hat die Öffnung der Scheide manchmal
nur noch Schilfrohrgrösse. Vor dem Geschlechtsverkehr muss
diese Öffnung daher vergrössert werden. Teils wird dieser Ein-
griff von einer Hebamme oder von Ärzten, teils vom Ehemann
mit dem Messer oder einem behelfsmässigen Gegenstand ge-
waltsam und ohne Anästhesie vorgenommen.188 Es wird jedoch
auch berichtet, dass die Erweiterung sukzessive erfolgt und es
einige Wochen dauert, bis die Öffnung gross genug ist für den
Penis, und die Frau beim Geschlechtsverkehr keine Schmerzen
mehr empfindet.189

Bei der Defibulation werden die zusammengewachsenen
Schamlippen vollständig aufgeschnitten. Je nach Grösse der
Öffnung hat dies vor oder während des Geburtsvorgangs zu
geschehen, um eine risikofreie Geburt zu ermöglichen.190 Es
handelt sich um einen unproblematischen medizinischen Ein-
griff. In der Schweiz werden Ärzte auch unabhängig von einer
bevorstehenden Geburt von jungen Frauen, beispielsweise vor
einer Heirat, um eine Defibulation gebeten, um den Ge-
schlechtsverkehr zu ermöglichen. Der Eingriff wurde ferner
bei schwer therapierbaren Infekten oder sexuellen Problemen
vorgenommen.191

Demgegenüber bezeichnet die Reinfibulation den Vorgang des
Wiederzunähens der Öffnung. Im traditionellen Kontext ist die
erneute Schliessung der Vulva der Normalfall, wobei teils eine
sehr kleine, teils aber auch eine Öffnung im Umfang des Penis
belassen wird.192 Gynäkologen in der Schweiz sind bestrebt, die
Frauen, die geboren haben, davon zu überzeugen, die Öffnung
beizubehalten, was ihnen allerdings nicht immer gelingt. Offen-
bar verlangen rund die Hälfte der infibulierten Frauen nach einer
Geburt ausdrücklich die Reinfibulation.193 Nicht selten rührt ihr
Wunsch daher, dass sie während sehr vielen Jahren infibuliert
waren und sich nicht an das neue Körpergefühl gewöhnen
können. Teilweise glauben sie aber auch, die Infibulation
entspreche dem Wunsch ihrer Männer, oder sind der Über-
zeugung, sie bedeute für den Mann einen Lustgewinn.194
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2. Rechtliche Beurteilung
a) Tatbestandsmässigkeit

Die Defibulation ist als vorsätzliche einfache Körperverlet-
zung nach Art. 123 Ziff. 1 StGB zu qualifizieren. Diesen Tat-
bestand erfüllt auch der Ehemann, der die Frau gewaltsam
«öffnet», um die Penetration zu ermöglichen. Anders mag es
sich mit einer sukzessiven Erweiterung der Öffnung durch
Dehnung verhalten, bei der das Gewebe intakt bleibt.
Auch bei der Reinfibulation handelt es sich um eine vorsätz-
liche einfache, nicht etwa um eine schwere Körperverletzung.
Dies gilt unabhängig davon, ob wieder auf Schilfrohrgrösse
zugenäht oder eine grössere Öffnung belassen wird. Die lege
artis ausgeführte Infibulation erfüllt ja, wie wir dargelegt ha-
ben, einzig deshalb den Tatbestand der schweren Körperverlet-
zung, weil ein wichtiges Organ, die Klitoris, entfernt wird.195

Bleibt nur eine sehr kleine Öffnung, hat dies für die Frauen
zwar höchst unangenehme Konsequenzen (Dauer der Miktion
und der Menstruation, schmerzhafte Penetrationsversuche). Aber
der Zustand ist nicht irreversibel. Die Beeinträchtigungen können
durch eine Defibulation jederzeit und mit, abgesehen von der
Periode der Wundheilung, sofortiger Wirkung behoben werden.

b) Rechtswidrigkeit

Wie bereits für die erstmalige Genitalverschneidung eingehend
dargelegt wurde, macht sich eine Person insbesondere dann
nicht strafbar, wenn sie sich auf den Rechtfertigungsgrund der
Einwilligung berufen kann. Die Einwilligung in eine einfache
Körperverletzung ist nach einhelliger Auffassung völlig unpro-
blematisch.196 Demnach sind Defibulation und die gewaltsame
Öffnung zur Ermöglichung der Penetration nicht strafbar, wenn
sie im Einverständnis der Frau erfolgen. Im Einzelfall kann
fraglich sein, ob es tatsächlich dem freien Willen einer Ehefrau
entspricht, dass der Mann die Öffnung ohne Anästhesie mit
dem Messer vergrössert oder ob er sie nicht zur Duldung die-
ses Eingriffs zwingt. Die einfache Körperverletzung ist jedoch
ein Antragsdelikt. Es bleibt daher auch in Fällen, wo keine
rechtswirksame Einwilligung vorliegt, allein der betroffenen
Frau überlassen, ob sie sich an die Strafverfolgungsbehörden
wenden will. Der Staat greift hier nur dann von Amtes wegen
ein, wenn die Frau als «wehrlos» im Sinne von Art. 123 Ziff. 2
StGB anzusehen ist. Ob dies zutrifft, muss im Einzelfall ge-
prüft werden.
Bei der Reinfibulation, die ebenfalls nur eine einfache Körper-
verletzung im Sinne von Art. 123 Ziff. 1 StGB ist, kommt als
Rechtfertigungsgrund wiederum die Einwilligung in Frage. In
der Literatur zur WGV wird teilweise behauptet, vollständige
Reinfibulationen seien unzulässig197, bzw. die Rechtslage sei
unklar, das Selbstbestimmungsrecht der Frau stehe zu unserer
ethischen Haltung im Widerspruch.198 Auch unter den Schwei-
zer Ärzten scheint keine Einigkeit darüber zu bestehen, ob und
in welchem Umfang reinfibuliert werden soll und darf. Patrick
Hohlfeld, Präsident der Schweizerischen Gesellschaft für
Gynäkologie und Geburtshilfe, sagte an einer Tagung über

Mädchenverschneidung in Bern, die Mehrzahl der Ärzte würde
eine Reinfibulation nur in Ausnahmefällen vornehmen. Nur bei
Frauen, deren Asylantrag abgelehnt wurde, könne eine Reinfi-
bulation in Erwägung gezogen werden.199 In einem persönlichen
Gespräch erfuhren wir, dass andere Ärzte die Patientenautono-
mie höher gewichten und – selbstredend nach eingehender
Aufklärung – auch eine Schliessung bis auf Schilfrohrgrösse
nicht ausschliessen.
Was die strafrechtliche Sichtweise betrifft, können wir jegliche
Zweifel ausräumen: Weil nur eine einfache Körperverletzung
zur Diskussion steht, geniesst der Wille einer Frau stets Vor-
rang vor allfälligen ethischen oder auch hygienischen oder
medizinischen Überlegungen. Obwohl der Eingriff nicht medi-
zinisch indiziert ist und keinem höheren sittlichen Wert dient,
kann eine Frau dazu wirksam ihre Zustimmung geben, auch
wenn es um eine vollständige Reinfibulation geht. Ursprüng-
lich infibulierte Frauen geben die Einwilligung stets in voller
Kenntnis der Tragweite des Eingriffs, denn sie haben mit einer
kleinen Öffnung bereits während Jahren gelebt und sind offen-
bar bereit, die damit verbundenen Unannehmlichkeiten auf
sich zu nehmen. Im Einzelfall wird eine Reinfibulation wohl
auf Druck des Ehemannes verlangt, doch auch hier gilt, dass
nur die betroffene Frau ein Strafverfahren in die Wege leiten
könnte. Es muss ferner betont werden, dass sich Ärzte auch in
solchen Fällen nur dann dem Risiko der Strafverfolgung aus-
setzen, wenn sie reinfibulieren, obwohl ihnen die Unfreiwillig-
keit der Einwilligung der betreffenden Frau bekannt ist.
Abschliessend möchten wir betonen, dass diese Sichtweise nur
für lege artis durchgeführte Reinfibulationen gilt. Nicht so klar
ist die Rechtslage, wenn der Eingriff unter den gleich schlechten
Bedingungen (insbesondere ohne Anästhesie) geschieht wie
bereits die erstmalige Infibulation.

Die weibliche Genitalverstümmelung 
im schweizerischen Strafrecht
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A. Zur Fragestellung

Wie die Schilderung des Sachverhalts200 gezeigt hat, handelt es
sich bei der WGV um eine Problematik mit weltweiter Bedeu-
tung. Es ist naheliegend, dass ein solches Phänomen, das mit
schweren Leiden für Millionen von Frauen verbunden ist, auch
unter dem Gesichtspunkt der Menschenrechte diskutiert wird.
In der Tat wird diese Diskussion längst geführt, mit besonderer
Gründlichkeit von Rahman/Toubia.201 Die Autorinnen ziehen
zahlreiche universelle und regionale Instrumente des Men-
schenrechtsschutzes heran und kommen zum Schluss, dass die
WGV mit den dort gewährleisteten Garantien nicht in Einklang
ist. Diese Art der Argumentation hat zweifellos ihren Wert, be-
sonders dann, wenn es darum geht, Politiker und Regierungen
davon zu überzeugen, dass sie verpflichtet sind, gegen WGV
einzuschreiten. Andererseits manifestiert sich hier besonders
drastisch die Tendenz zur Inflation im Bereich der Menschen-
rechte .202

Wir sehen wenig Sinn in einer solchen Zusammenstellung einer
grossen Zahl von Quellen 203 und interpretieren unseren Auftrag
als praxisorientiert. Ein pragmatischer Ansatz führt zu der
Frage, ob und in welcher Weise vom Völkerrecht ein unmittel-
bar wirksamer Schutz vor diesem Eingriff gewährleistet wird. 
Als «härtestes» Menschenrecht kann wohl der Schutz vor Folter
und anderer unmenschlicher Behandlung gesehen werden. Die
Garantie findet sich in zahlreichen Instrumenten, von denen die
Europäische Menschenrechtskonvention (EMRK)204 die grösste
praktische Bedeutung hat; Folter bildet überdies Gegenstand
einer speziellen UNO-Konvention, zu deren Durchsetzung ein
besonderer Ausschuss eingesetzt ist.205 Das Verbot der Folter
gilt überdies als zwingendes Völkerrecht (ius cogens) und ist
notstandsfest, das heisst, eine Ausnahme ist auch in Zeiten des
Krieges oder anderer Notstandslagen nicht zulässig.

B. Verletzung von

Art. 3 EMRK/Art. 7 IPBPR

1. Handelt es sich bei weiblicher Genital-
verstümmelung um «Folter»?

Gelegentlich wird die WGV als «Folter» bezeichnet.206 Damit
wird der Eingriff in einen Rahmen des internationalen Men-
schenrechtsverständnisses gestellt, das dem Widerstand dage-
gen Legitimität und Kraft verleiht.207 Die Schwere des Eingriffs
und das Ausmass an körperlichen und seelischen Schmerzen,
die damit verbunden sind, stützt die Qualifikation der WGV als
«Folter». Gemäss der ständigen Praxis des Europäischen Ge-
richtshofs für Menschenrechte (EGMR) geht es bei Art. 3 um

Misshandlung, die einen minimalen Grad an Schwere erreicht,
wobei die Bemessung des Schweregrads von den konkreten
Umständen abhängt.208 Nach dieser Umschreibung dürfte die
WGV durchaus als Folter bezeichnet werden. 
Bei näherem Zusehen wird allerdings deutlich, dass der erste
Eindruck trügt. Folter wird nämlich in der UN-Konvention
umständlich definiert. Zu dieser Definition gehört nicht nur, dass
die Schmerzen vorsätzlich zugefügt werden – dies trifft bei der
WGV regelmässig zu209 –, sondern auch, dass die Misshandlung
mit einer bestimmten weiterführenden Absicht geschieht: um
Auskünfte oder Geständnisse zu erlangen, um die Tat des Opfers
oder einer Drittperson zu sühnen, um sie einzuschüchtern, auf
eine Drittperson Druck auszuüben oder aus einem anderen, auf
Diskriminierung zurückzuführenden Grund.210 Daran fehlt es bei
der WGV.211 Während sie in ihrer Wirkung, wie gleich ausgeführt
wird, durchaus als diskriminierend angesehen werden kann,
liesse sich unseres Erachtens die These nicht halten, es handle
sich um eine Zufügung schwerer Leiden mit dem Ziel, weibliche
Personen wegen ihres Geschlechts zu diskriminieren.
Weniger eindeutig verhält es sich mit der Behauptung, die WGV
stelle einen Verstoss gegen das Diskriminierungsverbot dar,
weil sie definitionsgemäss nur an Frauen vorgenommen wird.
Artikel 1 der Konvention für die Beseitigung jeder Form von
Diskriminierung gegen Frauen212 bestimmt: «For the purposes
of the present Convention, the term ‘discrimination against
women’ shall mean any distinction, exclusion or restriction
made on the basis of sex which has the effect or purpose of
impairing or nullifying the recognition, enjoyment or exercise
by women, irrespective of their marital status, on a basis of
equality of men and women, of human rights and fundamental
freedoms in the political, economic, social, cultural, civil or
any other field.» In der Allgemeinen Empfehlung Nr. 14213 hat
der mit der Durchsetzung des Übereinkommens betraute
Ausschuss denn auch die Praxis der WGV verurteilt und die
Vertragsstaaten zu ihrer Bekämpfung verpflichtet. WGV kann
unter diesen Begriff subsumiert werden, zumal sie durchaus
der Unterdrückung der Frau dient.214

Andererseits ist unsere Suche nach Hinweisen auf WGV in der
Arbeit des Ausschusses der Vereinten Nationen gegen die
Folter ohne Ergebnis geblieben. Wir sind von diesem Umstand
keineswegs überrascht. In der Tat entspricht die WGV in kei-
ner Weise dem Typus der Folter, welche die entsprechende
Konvention meint. Sie ist nämlich in die Tradition der Stämme
eingebettet, in denen sie praktiziert wird. Ihr Zweck ist letztlich
nicht eine Diskriminierung, auch wenn ein solches Ergebnis
sich kaum bestreiten lässt, sondern umgekehrt die Integration
in die lokale Gesellschaft. Diskriminiert werden dort gerade
die Frauen, an denen der Eingriff nicht vorgenommen wurde,
und die deshalb als unrein verachtet und ausgestossen werden,

III. Menschenrechtliche Aspekte
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insbesondere als eheunfähig gelten und damit niemals eine
vollwertige Stellung in der lokalen Gesellschaft einnehmen
können. Man kann und muss dies auch unter universell gelten-
den menschenrechtlichen Gesichtspunkten verurteilen, aber
das reicht nicht aus, den Brauch als «Folter» im technischen
Sinne zu etikettieren.
Nachdem wir festgestellt haben, dass die WGV nicht eigentlich
der Diskriminierung dient, ist auch der Weg verbaut, sie als
solche in Anlehnung an den Bericht der europäischen Men-
schenrechtskommission im Fall der «East African Asians» c.
Vereinigtes Königreich als Verstoss gegen Art. 3 EMRK anzu-
sehen.215

2. Weibliche Genitalverstümmelung als
unmenschliche Behandlung?

Ohne Zweifel handelt es sich der WGV jedoch um eine «un-
menschliche Behandlung». Ob die Behandlung auch «grausam»
sei, lohnt jedenfalls im gegenwärtigen Zusammenhang keine
Diskussion, zumal dieser Begriff in Art. 3 EMRK gar nicht auf-
geführt ist. Unmenschlich ist eine Behandlung, die dem Opfer
schwere psychische oder physische Leiden verursacht, die durch
keine übergeordneten Interessen des Opfers gerechtfertigt
sind.216

Es stellt sich die Frage, ob es besondere Gründe gibt, welche
die WGV in menschenrechtlicher Hinsicht als rechtmässig er-
scheinen liessen.

3. Respekt für Brauchtum – 
Universalität der Menschenrechte?

Die Menschenrechte beanspruchen universelle Geltung. Dies
kann schon aus dem Titel des Dokuments abgelesen werden,
das als «Urquell» des internationalen Menschenrechtsschutzes
angesehen werden kann, auch wenn es keinen bindenden Cha-
rakter aufweist: Der Allgemeinen Erklärung der Menschen-
rechte – auf Englisch: Universal Declaration of Human Rights
– vom 10. Dezember 1948. Das Datum wird als «Tag der Men-
schenrechte» begangen. 
Die Frage der universellen Geltung der Menschenrechte ist
allerdings nicht unumstritten.217 Es gibt auch Stimmen, die den
«Export von Menschenrechten» anprangern, der u.a. durch die
Praxis zum «non-refoulement» betrieben werde. Die sich sel-
ber als «zivilisiert» bezeichnende westliche Welt masse sich
an, ihre Wertsysteme Gesellschaften aufzudrängen, die andere
Werte hochhielten, insbesondere in geringerem Masse von der
ratio, vom Intellekt beherrscht seien, es wird von Kulturimpe-
rialismus gesprochen.218 In dieser Auseinandersetzung kann
eine plakative, absolute Stellungnahme schwerlich zu richtigen
Ergebnissen führen. In einem gewissen Masse lässt sich eine
Harmonie zwischen Schutz der Menschenrechte und Wahrung
von lokalem Brauchtum durchaus herstellen. Bei den ange-
führten Autoren ist letztlich immer dasselbe Ergebnis zu fin-
den: Zwar dürften die Menschenrechte nicht als ein Instrument
eingesetzt werden, das kulturelle Eigenheiten ausradiere –

schliesslich gebe es ja auch zunehmend allgemein anerkannte
Rechte von Minderheiten. Aber es gebe doch, darüber herrscht
Einigkeit, einen unantastbaren Kern, der geschützt bleiben
müsse, Grundrechte, deren Verletzung kein noch so tief ver-
wurzeltes traditionelles Kulturerbe rechtfertigen können.
Nun läge es nahe, zum harten Kern der Menschenrechte das
Verbot der Folter und der grausamen, unmenschlichen oder er-
niedrigenden Behandlung oder Strafe zu rechnen. Dieser
Schluss ist an sich auch richtig. Aber bei näherem Zusehen er-
weist sich die praktische Abgrenzung dieses Kerns als recht
schwierig. Die Garantie von Bestimmungen wie Art. 3 EMRK
oder Art. 7 IPbpR ist bei aller Absolutheit eben auch relativ,
wenn es darum geht, die Grenzen zwischen dem Unerträg-
lichen und dem noch zu Rechtfertigenden zu ziehen.219

Hier besteht also ein gewisser Spielraum für die Berücksichti-
gung des sozialen und kulturellen Umfeldes. Gewisse Initia-
tionsrituale können darunter fallen. Für den Angehörigen eines
«Naturvolks» mag etwa die Isolierung in einer Betonzelle
unmenschlich sein, während zunächst schmerzhafte, später
auffallende Tätowierungen zur Darstellung der Stammeszuge-
hörigkeit in einem westlichen urbanen Umfeld als erniedrigend
empfunden würden.220

Bei der WGV ist jedoch eine solche Versöhnung ausgeschlos-
sen221 – zu brutal sind die Schmerzen, die dem Opfer zugefügt
werden, vor allem geht es um eine wirkliche Verstümmelung
bei welcher ein zwar nicht lebensnotwendiges, aber für die
volle Entfaltung der Person essentielles Organ irreversibel 
zerstört wird. Wir haben denn auch in der Literatur keine ein-
zige Äusserung gefunden, welche eine Rücksichtnahme auf
Brauchtum und Kultur ernsthaft über die Verurteilung der
WGV gestellt hätte.
Für die Beurteilung der Frage, ob Schutz vor WGV als
«Menschenrecht» anzusehen sei, ist ferner bedeutend, ob die
Verantwortung für die Praktizierung dieses Brauchs Staaten zu-
geschrieben werden kann.

4. Wer ist für weibliche Genital-
verstümmelung verantwortlich?

Grundsätzlich schützen die Menschenrechte gegen Eingriffe
des Staates. WGV wird aber grundsätzlich von Privatpersonen
vorgenommen. Die Fälle, in denen die Dienste von Ärzten in
öffentlichen Spitälern beansprucht werden, sind Ausnahmen –
es ist nicht sinnvoll, hier die Frage zu vertiefen, ob dieser
Umstand es rechtfertigen würde, unmittelbar dem Staat die
Verantwortung für die Verletzung zuzuweisen.
Der EGMR hat aber seit langem, wie es schon die Kommission
getan hatte222, anerkannt, dass die Staaten mit der Ratifikation
der Konvention eine Schutzpflicht übernommen haben.223 Be-
sonders deutlich zeigt sich diese Schutzpflicht am Fall X. und
Y. c. die Niederlande.224 Der Gerichtshof sah eine Verletzung
des Rechts auf Achtung des Privatlebens darin, dass das hol-
ländische Strafrecht eine Lücke aufwies. Sexuelle Übergriffe
auf geistig Behinderte, die in einem Heim untergebracht waren,
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blieben straflos, wenn der Täter nicht zum Personal des Heims
gehörte. Der Staat hatte durch ungenügenden Strafschutz seine
Pflicht, die Privatsphäre der Beschwerdeführerin angemessen
zu schützen, nicht erfüllt.225

Noch näher an der Problematik der WGV liegt das Urteil A. c.
VK.226 Der Beschwerdeführer, ein neunjähriger Knabe, war
vom Lebenspartner seiner Mutter mit einem Rohrstock, wie er
für das Aufbinden von Pflanzen im Garten verwendet wird,
mehrmals so heftig (with considerable force) geschlagen wor-
den, dass am Oberschenkel und an den Waden noch einige Zeit
nach der Züchtigung Striemen sichtbar waren. Ein Geschwore-
nengericht sprach den Vater von der Anschuldigung wegen
Körperverletzung (assault occasioning actual bodily harm)
frei.
Wie schon die Kommission, kam der Gerichtshof einstimmig
zum Schluss, dass das Vereinigte Königreich Art. 3 EMRK ver-
letzt hatte. Vor dem Gerichtshof hatte sich die Regierung der
Auffassung der Kommission angeschlossen. Der Gerichtshof
stellt fest, dass der für die Feststellung einer Verletzung von
Art. 3 erforderliche Schweregrad erreicht worden sei (§ 21).
Gemäss Art. 1 EMRK seien die Vertragsstaaten verpflichtet,
jedermann unter ihrer Hoheitsgewalt die Konventionsrechte
zuzusichern.227 Kinder und andere besonders verletzliche
Personen hätten insbesondere Anspruch auf Schutz in Form
einer wirksamen Abschreckung, wobei der EGMR auch auf die
Kinderrechtskonvention verwies.228 Der Freispruch des Stief-
vaters habe gezeigt, dass das Recht den Beschwerdeführer
nicht hinreichend geschützt habe.

5. Zwischenergebnis
Die bisherigen Ausführungen haben gezeigt, dass die WGV
grundsätzlich die Verletzung eines grundlegenden Menschen-
rechts darstellt, nämlich des Verbots unmenschlicher Behand-
lung gemäss Art. 3 EMRK bzw. 7 IPbpR. 
Der Staat ist für diese Verletzung verantwortlich, wenn er es
unterlässt, die betroffene Frau oder das betroffene Kind ange-
messen vor solchen Verletzungen zu schützen, und zwar auch
vor dem Eingriff durch Private.
Was bedeutet dies praktisch? Es bedeutet, dass jedenfalls die
Vertragsstaaten der EMRK, es sind zur Zeit nicht weniger als
45 229, verpflichtet sind, einerseits in ihrer Gesetzgebung die
WGV mit Strafe zu bedrohen und andererseits diese Strafbe-
stimmung auch durch ihre Justizbehörden durchzusetzen.
Erleidet eine Frau auf dem Hoheitsgebiet eines Vertragsstaats
einen solchen Eingriff und wird die Tat nicht ernsthaft straf-
rechtlich verfolgt, kann sie sich beim EGMR wegen Verletzung
von Art. 3 EMRK 230 beschweren.
Wie gezeigt wurde, gibt es in der Schweiz eine hinreichende
Strafbestimmung – es ist nicht vorstellbar, dass eine solche
Norm in einem anderen Land, das dem Europarat angehört,
fehlte. Alle Einzelfragen, die im Rahmen des nationalen Straf-
rechts zu Diskussionen Anlass geben, Fragen der Einwilligung,
der Beteiligung Dritter oder der räumlichen Anwendung, dürf-

ten vom EGMR kaum überprüft werden – er betrachtet es mit
Recht nicht als seine Aufgabe, die korrekte Anwendung natio-
nalen Rechts zu überprüfen.
Dass es sich bei der WGV um eine schwere Menschenrechts-
verletzung handelt, ist in anderem Zusammenhang von sehr er-
heblicher Bedeutung, nämlich im Zusammenhang mit Asyl und
Ausweisung.

C. Asylgrund oder

Ausschaffungshindernis?

1. Die rechtliche Regelung – Grundsatz
Heute ist allgemein anerkannt, dass die Menschenrechtskon-
vention die Staaten nicht nur verpflichtet, selber keine Rechte
der ihrer Hoheitsgewalt Unterworfenen zu verletzen, sondern
auch dazu, die letzteren in einem gewissen Grade vor Verlet-
zungen durch andere Staaten zu schützen beziehungsweise
nicht zu solchen Verletzungen beizutragen. Die UN-Konvention
gegen die Folter verbietet in Art. 3 die Überantwortung einer
Person an einen anderen Staat, wenn ihr dort Folter oder eine
unmenschliche, grausame oder entwürdigende Behandlung
droht .231 Die gleiche Regel hat die Strassburger Rechtsprechung
entwickelt .232

Vor «refoulement» schützt bekanntlich auch die Genfer Flücht-
lingskonvention von 1951. Dort wird die Schutzberechtigung
aber an den Tatbestand der «Verfolgung» geknüpft, der auf die
WGV nicht zutrifft. Gemäss Art. 1 A Ziff. 2 dieser Konvention
ist Flüchtling, wer befürchtet, wegen seiner Rasse, Religion,
Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten gesellschaft-
lichen Gruppe oder wegen seiner politischen Ansichten verfolgt
zu werden und deshalb nicht zurückkehren kann oder will.233

Man mag darüber streiten, ob der weibliche Teil der Mensch-
heit eine «gesellschaftliche Gruppe» im Sinne dieser Bestim-
mung sei, aber selbst wenn man dies bejaht, ist die Behauptung
jemand werde wegen seines Geschlechts verfolgt, im Zusam-
menhang mit der WGV nicht überzeugend.

2. Die rechtliche Regelung – 
Schutz vor nichtstaatlicher Verfolgung?

Sehr kontrovers wird die Frage diskutiert, ob das Ausschaf-
fungsverbot nur dann gelte, wenn der betroffenen Person Ver-
folgung vom Staat droht, oder auch dann, wenn es Dritte sind,
die sie gefährden, terroristische Gruppen, verbrecherische
Organisationen oder verfeindete Familien (Blutrache). Diese
Art der Gefährdung wurde in der Sache H.L.R. c. Frankreich234

behauptet. Der Beschwerdeführer war beim Drogentransport
verhaftet worden und machte in der Folge Aussagen, die zur
Festnahme eines Drogenhändlers führten. Im Fall seiner Rück-
kehr fürchtete er die Rache der Drogenhändler, vor welcher ihn
der Staat nicht schützen könne.

Menschenrechtliche Aspekte
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Der EGMR fand zwar in diesem Fall – im Gegensatz zur Kom-
mission – keine Verletzung von Art. 3, anerkannte aber, dass
auch die Gefahr der Verfolgung von Seiten Dritter zur Folge
haben könne, dass eine Ausweisung zur Verletzung dieser Be-
stimmung führe. Damit dies zutreffe, müssten zwei Vorausset-
zungen gegeben sein: Es müsse sich um ein wirkliche Gefahr
handeln und die Behörden des Empfangsstaates müssten ausser-
stande sein, einen angemessenen Schutz zu gewährleisten .235

Daraus ergibt sich, dass ein Kind oder eine Frau nicht in ein
Land ausgewiesen oder abgeschoben werden darf, in welchem
ihm die WGV droht, gegen welche die betroffene Person sich
nicht mit Aussicht auf Erfolg wehren kann. Eine solche Sach-
lage ist etwa gegeben, wenn ein Mädchen von den Eltern an
einen traditionell orientierten Mann verheiratet wurde und in
einer Gegend leben soll, in welcher die Tradition der WGV
noch vorherrscht. Die etwas pauschalisierende Meinung von
Rosenke236, wonach afrikanische Staaten noch nicht in der Lage
sind, wirksam vor WGV zu schützen, dürfte generell zutreffen.
Jedenfalls kann dort, wo ein grosser Teil der weiblichen
Bevölkerung verschnitten wird, das Fehlen eines wirksamen
Schutzes vermutet werden.
Mit Befriedigung stellen wir fest, dass der Bundesrat die von
uns vertretene Auffassung teilt. In seiner Beantwortung der
Interpellation Caspar-Hutter schreibt er: «Legt ... eine von
einer Wegweisung bedrohte Ausländerin dar, dass sie nach ihrer
Wegweisung einem tatsächlichen Risiko dieser unmensch-
lichen Behandlung unterworfen würde, wäre vom Vollzug der
bestehenden, rechtskräftigen Wegweisung abzusehen und statt-
dessen die vorläufige Aufnahme zu verfügen».237
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Die vorstehende Untersuchung sollte Aufschluss über die
rechtlichen Möglichkeiten geben, welche das schweizerische
Recht, insbesondere das Strafrecht, für die Bekämpfung der
weiblichen Genitalverstümmelung bereithält.
Sie hat gezeigt, dass ein solcher Eingriff als schwere Körper-
verletzung strafbar ist. Die Sanktion ist grundsätzlich zwischen
sechs Monaten Gefängnis und zehn Jahren Zuchthaus festzu-
setzen. Strafbar machen sich auch Eltern, welche ihre Töchter
verschneiden lassen. Selbst dann, wenn der Eingriff schliess-
lich in der Heimat erfolgt, ist schweizerisches Strafrecht an-
wendbar, sofern die Tat in der Schweiz vorbereitet wurde. Ein-
willigung vermag den Eingriff in keinem Fall zu rechtfertigen.
Eine Verringerung oder ein Wegfall der Schuld ist möglich,
wenn die Täter keine Ahnung davon haben, dass ihr Verhalten
der schweizerischen Rechtsordnung widerspricht.
Die WGV steht im Widerspruch zu vielen Instrumenten des
internationalen Menschenrechtsschutzes. Vor allem stellt sie
eine unmenschliche Behandlung dar. Die wichtigste Folge die-
ses Befundes ist, dass die Gefahr eines solchen Eingriffs ein
Ausschaffungshindernis darstellt.
Welche Forderungen ergeben sich aus unserer Studie? Zunächst
hoffen wir, dass die Rechtsprechung sich unserer Auslegung
der einschlägigen Bestimmungen des Strafgesetzbuchs an-
schliesst, die WGV als schwere Körperverletzung behandelt,
Einwilligung für unwirksam erklärt und durch eine eher exten-
sive Auslegung in der Schweiz getätigte Vorbereitungshand-
lungen als Beginn der Ausführung gelten lässt.

Auf Grund der Rechtslage, wie wir sie verstehen, besteht zur
Zeit kein Bedarf an Eingriffen des Gesetzgebers. Dies könnte
aber nötig werden, wenn die Rechtsprechung zu deutlich
abweichenden Ergebnissen gelangen sollte.
Grosses Gewicht messen wir der Information zu. Es ist dringend
geboten, alle Ausländer, bei denen Anlass zur Befürchtung
besteht, sie könnten WGV veranlassen, mit Nachdruck un-
missverständlich darauf hinzuweisen, dass diese Praktik in der
Schweiz strikte abgelehnt und als schweres Verbrechen ange-
sehen wird.
Schliesslich möchten wir wiederholen, was wohl die all-
gemeine Auffassung ist: WGV muss an der Quelle bekämpft
werden. Afrikanerinnen, die sich in wachsender Zahl dieser
Aufgabe widmen, verdienen tatkräftige Unterstützung. Nur
von innen kann die starre Verklammerung in der Tradition
gelockert werden. Es wird Jahre dauern, bis diese schreckliche
Praxis ausgerottet sein wird, aber der Kampf ist nicht aus-
sichtslos.

IV. Schlussbemerkungen
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Die Emigration afrikanischer Bevölkerungsgruppen nach Europa
hat sich als dauerhaftes Phänomen der Nachkriegszeit etabliert.
Die der Migration zugrunde liegenden Muster werden dabei
nicht ausschliesslich von den aktuellen wirtschaftlichen Abstoss-
und Anziehungskräften der Länder, sondern ebenfalls von der
Kolonialgeschichte bestimmt. So tendieren beispielsweise
Bürger aus Benin, Tschad, Guinea, Mali, Niger und Senegal zur
Emigration nach Frankreich, während Bürger aus Kenia,
Nigeria und Uganda Grossbritannien als Zielland vorziehen. In
den siebziger Jahren liessen Krieg, Bürgerkrieg und Dürre in
zahlreichen afrikanischen Ländern einschliesslich Eritrea,
Äthiopien und Somalia die Flüchtlingsströme in westeuropäische
Länder anschwellen. 
Einige der Zielländer, beispielsweise Norwegen und Schweden,
waren zuvor kaum von dem Phänomen Immigration betroffen.
Zudem haben die Migrationsmuster eine geschlechtsspezifi-
sche Dimension: Frauen emigrieren in zunehmenden Masse
eher als eigenständige Personen denn als Mitglieder einer Fa-
miliengemeinschaft. In Italien beispielsweise waren im Jahr
2000 rund 76,8 Prozent der aus Eritrea eingewanderten Perso-
nen Frauen.2

Immigrantengruppen bringen ihre Traditionen und Praktiken
ins Gastland, behalten sie dort bei und bereichern auf diese
Weise das dortige kulturelle Leben. Eine dieser importierten
Kulturpraktiken aber hat in Europa eine vehemente politische
und öffentliche Debatte ausgelöst, die bis heute fortgesetzt
wird: die weibliche Genitalverstümmelung oder -verschneidung
(WGV).
Im Laufe der siebziger Jahre wurde sich die europäische Ge-
sellschaft in zunehmendem Masse bewusst, dass diese Praktik
nicht länger auf 28 afrikanische und eine Handvoll nichtafrika-
nischer Länder beschränkt ist. Die westeuropäischen Länder
nahmen nicht nur Frauen und Mädchen auf, die bereits ver-
schnitten waren, sondern beherbergten auch jene, denen diese
Prozedur noch bevorstand.3 Heute kommen drei der zehn wich-
tigsten Bevölkerungsgruppen, die Asyl in der Europäischen
Union beantragen, aus afrikanischen Ländern, in denen die
WGV verbreitet ist (Nigeria, Somalia und die Demokratische
Republik Kongo).4 Die europäischen Einzelstaaten haben auf
diese Situation reagiert und gesetzliche Bestimmungen erlassen,
die die WGV untersagen und eine strafrechtliche Verfolgung
jener Personen vorsehen, die sie praktizieren, unterstützen oder
begünstigen. Der vorliegende Bericht stellt nicht nur die unter-
schiedlichen Reaktionen der Gesetzgeber dar, sondern be-
leuchtet auch die unterschiedliche Bereitschaft der europäi-
schen Länder, jene strafrechtlich zu verfolgen, die der Ausfüh-
rung oder Mithilfe bei der WGV verdächtigt werden.
Gesetzliche Massnahmen zählen zwar zu den deutlichsten

Stellungnahmen eines einzelnen Landes zur WGV, sind aber
nicht die einzig mögliche Reaktion. Aus diesem Grunde unter-
streicht der vorliegende Beitrag die Bedeutung von präventi-
ven sozialpädagogischen Initiativen, die von Regierungen,
Nichtregierungsorganisationen (NGOs) und professionellen Ver-
einigungen, beispielsweise des Gesundheitspersonals, unter-
stützt werden.

Gesetzliche Ansätze auf nationaler Ebene

Die früheste eindeutige Reaktion eines europäischen Gesetz-
gebers auf die WGV erfolgte 1982, als Schweden als erstes eu-
ropäisches Land gesetzliche Bestimmungen gegen diese Praktik
erliess. In diesem Jahr stimmte das schwedische Parlament
einem Gesetzesentwurf (Act Prohibiting the Genital Mutilation
of Women 1982:316 [Gesetz gegen die weibliche Genital-
verstümmelung]) zu, der folgendes stipuliert: «Eine Operation
an den äusseren weiblichen Geschlechtsorganen zum Zwecke
ihrer Verstümmelung oder dauerhaften Veränderung (…) ist
nicht zulässig, ungeachtet dessen, ob die Operation Zustim-
mung fand oder nicht» (Übersetzung).5 1998 wurde das Gesetz
revidiert und die Strafe für Personen, die die WGV praktizie-
ren, angehoben. Je nach Schwere der Operationsfolgen muss
ein Täter nach schwedischem Gesetz mit einem Freiheitsent-
zug bis zu 10 Jahren rechnen. Das Beispiel Schweden zeigt,
dass die Bereitschaft einer Regierung, gesetzliche Massnah-
men gegen die WGV zu ergreifen, nicht nur davon abhängt, wie
viele im Lande lebende Frauen und Mädchen von dem Eingriff
bedroht sind. Selbst zum Zeitpunkt der Gesetzesrevision war
die Zahl der Immigranten aus Ländern, in denen die WGV
praktiziert wird, relativ gering. 1997 beispielsweise lebten in
Schweden nur knapp 32 000 Immigranten aus Eritrea, Äthio-
pien, Gambia, Kenia, Somalia und Uganda, und weniger als 50
Prozent von ihnen waren Frauen.6

Eine Untersuchung der bislang ergriffenen gesetzlichen Mass-
nahmen zeigt, dass europäische Gesetzgeber tendenziell eine
der drei nachfolgenden Reaktionen auf das Phänomen WGV
bevorzugen: die Einführung ex nuovo von spezifischen Geset-
zesbestimmungen, welche die WGV explizit unter Strafe stel-
len, die Revision geltender Rechtsvorschriften unter Einbezug
eines spezifischen Hinweises auf die WGV oder die Subsum-
tion der WGV unter geltende strafrechtliche Bestimmungen be-
züglich Körperverletzung und Missbrauch Minderjähriger.
Nach Schweden war Frankreich das zweite europäische Land,
das gesetzlich auf die WGV reagierte und entschied, keine spe-
zifischen gesetzlichen Bestimmungen zu erlassen. An der
Stelle einer Einführung ex nuovo entschied der französische
oberste Gerichthof im Jahr 1983, dass Fälle von WGV gemäss
dem damaligen Artikel 312 des Strafgesetzbuchs strafrechtlich
verfolgt werden können. Artikel 222(9) des neuen französi-
schen Strafgesetzbuchs behandelt Gewalttätigkeiten, die zu
Verstümmelungen führen und belegt sie mit einem Freiheits-
entzug von 10 Jahren. Artikel 222(10) sieht für Gewalttätigkei-
ten an Minderjährigen unter 15 Jahren einen Freiheitsentzug
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von 15 Jahren vor. Das Strafmass erhöht sich auf 20 Jahre,
wenn der Tatbestand von einem Elternteil, Betreuer oder einer
anderen mit der Autorität über das Kind betrauten Person verübt
wird.
Deutschland und die Niederlande sind zwei weitere europäi-
sche Länder, die eine ähnliche Position wie Frankreich bezie-
hen. Das deutsche Strafgesetzbuch in der Fassung von 2001
kennt den Tatbestand der WVG nicht, spezifiziert aber die Tat-
bestände Körperverletzung, gefährliche Körperverletzung,
Misshandlung von Schutzbefohlenen, schwere Körperverlet-
zung und Körperverletzung mit Todesfolge. Die niederländi-
sche Regierung hat befunden, dass Artikel 300 bis 309 und Ar-
tikel 436 des Strafgesetzbuches auf die WGV anwendbar sind.7

Grossbritannien und Norwegen hingegen zählen zu den euro-
päischen Ländern, die dem schwedischen Beispiel folgend spe-
zifische Gesetzesbestimmungen über die WGV eingeführt ha-
ben (Prohibition of Female Circumcision Act 1985 und Female
Genital Mutilation Act 2003, beziehungsweise Gesetz Nr. 74
vom 15. Dezember 1995).
Belgien, Dänemark und Spanien (die Schweiz wird an anderer
Stelle dieser Veröffentlichung ausführlich behandelt) haben
zwar keine neuen Gesetzesbestimmungen bezüglich der WGV
eingeführt, aber den bestehenden Gesetzeskorpus insofern
revidiert, als die WGV nun explizit als Tatbestand aufgeführt
wird. Dänemark beispielsweise hat am 28. Mai 2003 die Ge-
setzesvorlage 386 angenommen, die das Strafgesetzbuch um
einen neuen Abschnitt (Abschnitt 245a) über die WGV ergänzt
und für eine Person, die den Eingriff mit oder ohne Einwilli-
gung des Opfers ausführt, einen Freiheitsentzug von 6 Jahren
vorsieht.8 In Italien wartet eine von der Abgeordnetenkammer
am 4. Mai 2004 angenommene Revision von Artikel 583 der
strafrechtlichen Bestimmungen über Körperverletzung auf die
Zustimmung durch den Senat. Die Revision verweist explizit
auf Genitalverstümmelung zum Zwecke der Beeinträchtigung
des sexuellen Verhaltens und sieht für den Täter eine Freiheits-
strafe von 6 bis 12 Jahren vor.
Die Einführung spezifischer Gesetzesbestimmungen und die
Revision der geltenden Rechtsvorschriften mit dem Ziel, die
WGV explizit als Tatbestand aufzuführen, sind eine klare Stel-
lungnahme des Gesetzgebers. Sie bestätigen, dass die WGV als
strafrechtlicher Tatbestand angesehen wird, der nicht kulturell
relativierbar ist. So lehnen beispielsweise die einschlägigen
britischen Gesetzesbestimmungen kulturelle Werte als Recht-
fertigung der WGV explizit ab: «For the purpose of determin-
ing whether an operation is necessary for the mental health of
a girl it is immaterial whether she or any other person believes
that the operation is required as a matter of custom or ritual»
(Übersetzung: Bei der Bestimmung, ob die Operation für das
geistige Wohl eines Mädchens notwendig ist, ist beweisuner-
heblich, ob das Mädchen oder eine andere Person diese aus
Gründen der Sitte oder Riten für erforderlich hält).9 Die in
Frankreich, Deutschland und den Niederlanden erfolgte Sub-
sumtion der WGV unter die geltenden Rechtsvorschriften hin-

gegen reduziert die Gefahr, Gemeinschaften, in denen die WGV
weit verbreitet ist, als Zielgruppe von eigens für sie geschaffenen
Gesetzen zu isolieren. 
Der Charakter der Rechtvorschriften über die WGV ist eine
wichtige Dimension der Reaktion europäischer Gesetzgeber,
aber ein umfassendes Verständnis dieser Reaktion bedarf einer
weiteren Analyse, nämlich der, inwieweit die einschlägigen
Bestimmungen in der Praxis umgesetzt werden, das heisst, wie
häufig es zu einer strafrechtlichen Verfolgung kommt. So bei-
spielsweise schlägt sich die in den Gesetzen von 1985 und 2003
klar manifestierte Position Grossbritanniens in der britischen
Strafverfolgung nicht nieder. Bis heute wurde kein Fall von
WGV in diesem Land vor Gericht gebracht. In Schweden kam
bis 2000 ein einziger Fall vor Gericht, und dies 18 Jahre, nach-
dem das Land eine Vorreiterrolle in der gesetzlichen Reaktion
auf das Phänomen WGV eingenommen hatte. In Frankreich
hingegen wurden im gleichen Zeitraum 25 Fälle unter Bezug
auf die geltenden strafrechtlichen Bestimmungen gerichtlich
verfolgt. 1999 beispielsweise verurteilte ein Pariser Gericht
eine Frau aus Mali, die 48 Mädchen im Alter von einem Monat
bis zehn Jahren verschnitten hatte, zu acht Jahren Freiheitsent-
zug, und 27 Eltern, die ihre Dienste in Anspruch genommen
hatten, erhielten eine Freiheitsstrafe auf Bewährung.10

Ein Bericht zuhanden der Deutschen Gesellschaft für Techni-
sche Zusammenarbeit kommentiert die unterschiedlichen Posi-
tionen Frankreichs und Grossbritannien zu dem Phänomen
WGV folgendermassen:

Für den britischen Ansatz sprechen kulturelle Sensibilität
und der Wille, mit Minoritäten zusammenzuarbeiten, ohne
sie zu kriminalisieren. Gegen den britischen Ansatz aber
spricht die Unterordnung unter die kulturelle Sensibilität auf
Kosten der Gesundheit und Sicherheit der Opfer. Der fran-
zösische Ansatz hingegen hat den Vorteil, dass er alle der
französischen Gerichtsbarkeit unterstellten Kinder ungeach-
tet ihrer Herkunft schützt, selbst wenn dies Ressentiments
und die Verweigerung, mit lokalen Behörden zusammenzu-
arbeiten, hervorbringt (Übersetzung).11

Der Berufung auf die geltenden allgemeinen strafrechtlichen
Bestimmungen aber zieht nicht zwingend strafrechtliche Ver-
folgungen nach sich. Die Rechtslage in den Niederlanden ist
der französischen ähnlich, aber bis heute wurde dort kein Fall
von WGV vor Gericht gebracht.
Die bislang geführte Argumentation konzentrierte sich auf
Rechtsvorschriften, welche die Gefahr einer WGV der inner-
halb eines europäischen Landes lebenden Frauen und Mädchen
thematisieren. Die Gesetzgeber sind sich mittlerweile aber
auch der Gefahr bewusst, dass das gesetzliche Verbot der WGV
im eigenen Lande Immigrantenfamilien veranlassen kann, ihre
Frauen und Mädchen ins Heimatland zu schaffen, um dort den
Eingriff vollziehen zu lassen. Nach schwedischem Recht bei-
spielsweise kann eine in Schweden wohnhafte Person, die eine
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WGV an einer Frau oder einem Mädchens im Ausland in die
Wege leitet, selbst dann strafrechtlich verfolgt werden, wenn
die Tat im Ausland verübt wurde. Auch die britische Gesetzge-
bung erfasst Operationen, die an Frauen und Kindern mit briti-
scher Staatsangehörigkeit oder dauerhaft britischem Wohnsitz
im Ausland vorgenommen wurden. Laut der gesetzlichen Be-
stimmungen aus dem Jahre 1993 haben Eltern, die ihre Töch-
ter zwecks dieser Operation ins Ausland gebracht haben, mit
einer Freiheitsstrafe bis zu 14 Jahren zu rechnen. Die norwegi-
sche Gesetzgebung aus dem Jahr 1995 gilt ebenfalls für in- und
ausserhalb Norwegens verübte Tatbestände. Jeder norwegische
Staats- oder Wohnbürger, der in Norwegen oder im Ausland
eine WGV vorgenommen oder unterstützt hat, kann in Nor-
wegen strafrechtlich verfolgt werden.
Das zunehmende Bewusstsein um die Gefahr, dass dem Geset-
zesschutz europäischer Staaten unterstellte Mädchen und
Frauen zwecks WGV ins Ausland gebracht werden, kommt in
dem Entschied des obersten Gerichts von Sant Feliu de Guixols
in Girona vom 13. Mai 2004 zum Ausdruck, das einem Vater
dreier Mädchen aus Gambia verwehrte, seine Töchter zurück
nach Gambia zu schaffen. In Spanien können Personen, die die
WGV praktizieren, gemäss Artikel 149 des Strafgesetzbuches,
Körperverletzung, strafrechtlich verfolgt werden. Dieser Arti-
kel wurde im September 2003 gemäss Organisationsgesetz
11/2003 revidiert, um die WGV als eine Körperverletzung zu
integrieren, die mit Freiheitsentzug zwischen 6 und 12 Jahren
oder mehr (falls die Tat an einer minderjährigen Person verübt
wurde) bestraft wird. In einer in der Öffentlichkeit heftig dis-
kutierten Entscheidung hatte der Richter befunden, dass den
Mädchen, deren zwei ältere Schwestern bereits Opfer einer in
Gambia vollzogenen WGV geworden waren, der Reisepass zu
entziehen und erst bei Erreichen des 18. Lebensjahres zurück-
zugeben sei. Der Richter verfügte ferner, dass die Mädchen
sich alle sechs Monate einer medizinischen Untersuchung zu
unterziehen haben, um zu gewährleisten, dass der Eingriff
nicht in Spanien stattfindet.12 Sechs Wochen vor dieser Ent-
scheidung befand das Pariser Bezirksgericht einen Guineaner
und seine zwei Frauen einer gewalttätigen Handlung mitschul-
dig, die eine Verstümmelung einer Minderjährigen zur Folge
hatte, nachdem nachweislich beide Töchter zwecks WGV nach
Guinea gebracht worden waren. Der Mann und seine beiden
Frauen erhielten eine Freiheitsstrafe von fünf Jahren auf Be-
währung, den Töchtern wurde Schadenersatz zugesprochen.13

Die europäischen Staaten sind ebenfalls herausgefordert, die
WGV als Begründung für einen Asylantrag zu berücksichtigen.
1994 gab das UN-Hochkommissariat für Flüchtlinge bekannt,
dass eine Frau als Flüchtling anzuerkennen sei, wenn sie be-
ziehungsweise ihre Tochter oder Töchter befürchten müssen, in
ihrem Heimatland Opfer einer Verschneidung zu werden, oder
davon ausgehen, dass sie dort verfolgt werden, falls sie diesen
Eingriff verweigern.14 Diese Position wurde von der Europäi-
schen Kommission unterstützt.15 Laut Amnesty International
aber wird nur einer verschwindend geringen Anzahl von Frauen

auf dieser Grundlage Asyl gewährt.16 Die Frage der Asyl-
begründung erwies sich als Stolperstein bei der Revision des
italienischen Strafgesetzbuches bezüglich WGV. Am 29. April
2004 wurde die parlamentarische Abstimmung über das Gesetz
vertagt, weil die Anerkennung des Flüchtlingsstatus einer Frau,
die ihr Heimatland verlässt, weil ihr oder ihren Töchtern die
WGV droht, auf Widerstand gestossen war.17

Gesetzliche Ansätze auf europäischer Ebene

Die WGV kann als Verletzung mehrerer Artikel der 1950 an-
genommenen Europäischen Menschenrechtskonvention ange-
sehen werden. Artikel 3 stipuliert: «Niemand darf der Folter
oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behand-
lung unterworfen werden.» Artikel 9 präzisiert: «Die Freiheit,
seine Religion oder Weltanschauung zu bekennen, darf nur Ein-
schränkungen unterworfen werden, die gesetzlich vorgesehen
und in einer demokratischen Gesellschaft notwendig sind für
die öffentliche Sicherheit, zum Schutz der öffentlichen Ordnung,
Gesundheit oder Moral oder zum Schutz der Rechte und Frei-
heiten anderer.» Diese Wertvorstellungen werden von der Charta
der Grundrechte der Europäischen Union aus dem Jahre 2000
aufgegriffen, welche die Würde des Menschen (Artikel 1), das
Recht auf körperliche und geistige Unversehrtheit (Artikel 3)
und das Verbot der Folter oder unmenschlicher oder erniedri-
gender Strafe oder Behandlung (Artikel 4) betont.
Der rechtliche Rahmen ist auf europäischer Ebene durchaus
vorhanden, die praktischen Aktivitäten der europäischen Insti-
tutionen aber hinken hinter den Entwicklungen auf nationaler
Ebene her. Die Europäische Union hat bislang keine Rechtvor-
schriften erlassen, welche die WGV unter Strafe stellen. Das
EU-Daphne-Programm 2000 – 2003 allerdings, das in erster
Linie auf die Bekämpfung von Gewalttätigkeiten gegen Frauen
und Kinder abzielt, anerkennt die WGV als ein zunehmend
wichtiges Problem. Der nachfolgende Aspekt ist für das Thema
dieses Kapitels von besonderer Bedeutung: In Zusammenarbeit
mit dem International Centre for Reproductive Health der Uni-
versität Ghent unterstützt das Daphne-Programm ein breit an-
gelegtes Projekt über verschiedene gesetzliche Antworten auf
die WGV in Europa mit dem Ziel, eine einheitliche europäische
Gesetzesstrategie zu entwickeln. Die Ergebnisse dieses Pro-
jekts werden in der zweiten Jahreshälfte 2004 erwartet.18

Eine der bislang bedeutendsten legislativen Entwicklungen auf
europäischer Ebene ist die Resolution 1247 der Parlamentari-
schen Versammlung des Europarates (2001) über die weibliche
Genitalverschneidung. Vor der Verabschiedung dieser Resolu-
tion hatte der Europarat keine direkten Massnahmen bezüglich
der WGV in Europa ergriffen, wohl aber einige Aufklärungs-
kampagnen in Entwicklungsländern unterstützt.19 Die Resolu-
tion konstatiert, dass die Praktik in den Mitgliedsstaaten des
Europarates besonders unter Immigrantengemeinschaften
offensichtlich immer weiter verbreitet ist 20, und der Bericht zur
Resolution bestätigt, dass die WGV in Europa nicht als kul-
turell relativierbares Phänomen gerechtfertigt werden kann:
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«The fact that sexual mutilation is a traditional practice in some
of the countries of origin of immigrants to European Union
countries, can in no way be considered as a justification for not
preventing, prosecuting and punishing such brutality» (Über-
setzung: Die Tatsache, dass die sexuelle Verstümmelung in
einigen Heimatländern der Immigranten, die in Länder der
Europäischen Union kommen, eine traditionelle Praktik ist,
kann in keiner Hinsicht rechtfertigen, diese brutale Praktik
nicht zu verhindern, zu verfolgen and zu bestrafen.).21

In ihrer Resolution fordert die Parlamentarische Versammlung
die Regierungen auf, unter anderem:

i) to introduce specific legislation prohibiting genital mu-
tilation and declaring genital mutilation to be a violation
of human rights and bodily integrity; 

ii) to take steps to inform all people about the legislation
banning the practice before they enter Council of Europe
member states; 

iii) to adopt more flexible measures for granting the right of
asylum to mothers and their children who fear being
subjected to such practices; (…)

v) to prosecute the perpetrators and their accomplices, in-
cluding family members and health personnel, on crimi-
nal charges of violence leading to mutilation, including
cases where such mutilation is committed abroad(.)

1. spezifische Rechtsvorschriften zum Verbot der Genital-
verschneidung einzuführen und diese als Verletzung der
Menschenrechte und der körperlichen Unversehrheit zu
erklären;

2. Massnahmen zu ergreifen, um alle in die Mitgliedsstaa-
ten des Europarates immigrierenden Personen über das
Verbot der Praktik zu informieren;

3. die Gewährung des Asylrechts für Mütter und Kinder,
die von dieser Praktik bedroht werden, zu lockern; (...)

5. die Täter und ihre Helfer, einschliesslich Familienmit-
glieder und Gesundheitsarbeiter, wegen zu Verstümme-
lung führender Gewalt auch in den Fällen strafrechtlich
zu verfolgen, in denen der Eingriff im Ausland vorge-
nommen wurde (Übersetzung).22

Gesetze allein reichen nicht aus – die Bedeutung

von Aufklärung und Unterstützung

Die Tatsache, dass Personen, die die WGV praktizieren, in Eu-
ropa nur selten strafrechtlich verfolgt werden, spiegelt das
Widerstreben der Staatanwaltschaften wider, Anhänger einer
Praktik, die in der Kultur und Tradition spezifischer Immi-
grantengemeinschaften verwurzelt ist, vor Gericht zu bringen.
Die Tatsache zeigt aber auch, dass der Eingriff tabuisiert ist. So
mögen die Mitglieder einer Gemeinschaft zwar durchaus bereit
sein, einen in der Öffentlichkeit getätigten Gewaltangriff auf
eine Frau oder ein Mädchen ihrer Gemeinschaft zu melden,
schrecken aber davor zurück, über einen Fall von WGV zu be-
richten. Dieses Zögern zeigen Personen, denen ein solcher Ein-

griff bekannt wird, aber auch die Opfer selbst. An diesem Punkt
stossen die Rechtsvorschriften an ihre Grenzen. Gesetzliche
Bestimmungen vermögen zwar den Widerstand eines Staates
gegenüber verfassungswidrigen, strafbaren und die Menschen-
rechte verletzenden Praktiken demonstrieren, aber es wird in
zunehmendem Masse deutlich, dass Rechtsvorschriften nur
dann wirksam sind, wenn ihnen andere Massnahmen voraus-
gehen beziehungsweise sie von diesen begleitet werden. Die
Begleitmassnahmen müssen darauf abzielen, angemessene und
kultursensitive Unterstützung zu bieten, Frauen und Mädchen
aus Verschneidung praktizierenden Bevölkerungsgruppen zu
stärken und Berufsgruppen und Freiwillige aufzuklären, die in
Kontakt mit von Verschneidung betroffenen Frauen und Mäd-
chen stehen. Hierzu zählen Lehrer, Gesundheitspersonal, Sozial-
arbeiter und freiwillige Gemeinwesenarbeiter. Die niederlän-
dische Regierung beispielsweise hat explizit dargelegt, dass sie
die Prävention der WGV in den Vordergrund stellt und eine
strafrechtliche Verfolgung als letztes Mittel sieht.23 Diese Posi-
tion schlägt sich eindeutig in der Bilanz der strafrechtlichen
Verfolgungen der WGV in den Niederlanden wider. Im Jahr
2000 forderte das norwegische Parlament die Regierung auf,
einen Plan zur Bekämpfung der WGV auszuarbeiten. Der
Aktionsplan umfasst die Durchführung von Aufklärungskam-
pagnen über die WGV und die Rechtslage, die Verstärkung der
Zusammenarbeit zwischen der in diesem Bereich tätigen Orga-
nisationen und Einzelpersonen, die Einführung von vorbeu-
genden Massnahmen (auch über die Gesundheitsdienste in den
Schulen vermittelt) und die Verstärkung der internationalen
Zusammenarbeit in dieser Sache.24

Die Resolution der Parlamentarischen Versammlung des Euro-
parates über die weibliche Genitalverschneidung anerkennt die
Bedeutung eines auf Prävention gerichteten sozialen Engage-
ments. Die Resolution verlangt nicht nur die Einführung oder
Präzisierung von Rechtsvorschriften gegen die WGV, sie for-
dert die Mitgliedsstaaten auch auf, «to conduct information and
public awareness-raising campaigns to inform health person-
nel, refugee groups and all groups concerned by this question
about the dangerous consequences of genital mutilation for
their health, physical well-being and dignity of the women con-
cerned, about their right to personal fulfillment and about the
customs and traditions that are in contradiction with human
rights» (Übersetzung: Informations- und Aufklärungskampagnen
durchzuführen, um Gesundheitsarbeiter, Flüchtlingsgruppen
und andere von dem Problem betroffene Bevölkerungskreise
über die gefährlichen Folgen der Genitalverstümmelung einer
Frau für ihre Gesundheit, ihr physisches Wohlbefinden und ihre
Würde aufzuklären und über ihr Recht auf persönliche Ver-
wirklichung und über menschenrechtsverletzende Sitten und
Gebräuche zu informieren).25

Ferner anerkennt die Resolution, dass «non-governmental or-
ganizations (NGOs) will have a key role to play in combating
genital mutilation by enabling girls and young women to become
involved in local communities and helping to devise prevention
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Im Laufe der siebziger Jahre wurde

sich die europäische Gesellschaft 

in zunehmenden Masse bewusst, 

dass diese Praktik nicht länger auf 

28 afrikanische und einige nicht-

afrikanische Länder beschränkt bleibt.

Michael Miller, Project Officer Protection, UNICEF  
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programmes and information campaigns aimed at eradicating
the practice» (Übersetzung: Nichtregierungsorganisationen
[NGOs] sollen beim Kampf gegen die weibliche Genitalver-
schneidung eine Schlüsselrolle spielen, namentlich durch die
Befähigung der Mädchen und Frauen, sich in der lokalen Ge-
meinschaft zu engagieren und durch die Erarbeitung von Präven-
tivprogrammen und Informationskampagnen zur Abschaffung
dieser Praktik).26 Einige der auf diesem Gebiet in Europa
aktivsten NGOs sind die italienische Organisation AIDOS, die
Gruppe GAMS in Frankreich und Belgien, FORWARD in
Grossbritannien und Deutschland, EQUIS in Spanien, RISK in
Schweden, die somalische Frauenorganisation in Dänemark
und PHAROS und FSAN in den Niederlanden. Diese Organi-
sationen zählen zu den Gründungsmitgliedern von Euronet-
FGM, des European Network for the Prevention of Female
Genital Mutilation. Euronet-FGM zielt darauf ab, den Gesund-
heitszustand von Immigrantinnen in Europa zu verbessern und
gefährliche traditionelle Praktiken, welche die Gesundheit von
Frauen und Kindern schädigen, zu bekämpfen.
Auch dem Gesundheitspersonal kommt eine bedeutende Rolle
bei der Prävention der WGV zu. In ganz Europa wird die WGV
als eine mit der geltenden Ethik unvereinbare Praktik angese-
hen. Folglich ist es niedergelassenen Ärzten untersagt, diese
Praktik zu unterstützen oder auszuführen. Die italienische Ärzte-
vereinigung beispielsweise hat ihre deontologische Ethik um
eine spezifische Bestimmung erweitert, die es dem Gesund-
heitspersonal des öffentlichen und privaten Sektors untersagt,
jegliche Form der Verschneidung zu praktizieren. Konkrete
Massnahmen gegen medizinisches Personal aber blieben in
Europa selten. In Grossbritannien wurde ein Arzt, der dem
Eingriff an drei somalischen Mädchen zustimmte, zwar von der
Liste gestrichen, aber nicht vor Gericht gestellt.27

Eine deontologische Ethik in Bezug auf die WGV ist zweifel-
los erforderlich, aber der Beitrag des Gesundheitspersonals als
Katalysator bei der Veränderung der Einstellungen spielt eine
weitaus bedeutendere Rolle. Das Gesundheitspersonal ist eine
zentrale institutionelle Schnittstelle im Kontakt mit von WGV
bedrohten Mädchen und ihren Eltern. In Schweden beispiels-
weise wird das medizinische Personal aufgefordert, das Thema
WGV anzuschneiden, sobald ein neugeborenes Mädchen bei
den Gesundheitsdiensten registriert wird. Bei der Routineun-
tersuchung des Kindes im Alter von 5 Jahren soll das Thema er-
neut zur Sprache gebracht werden. Das Gesundheitspersonal
ist angehalten, die Eltern des Kindes über die gesundheitlichen
Gefahren des Eingriffs aufzuklären und sie darauf hinzuwei-
sen, dass diese Praktik in Schweden verboten ist. Im Bedarfs-
fall ist hierbei ein Dolmetscher, vorzugsweise eine Frau, her-
anzuziehen.28

Zusammenfassung

Bereits dieser kurze Überblick macht deutlich, dass die in den
europäischen Ländern geltenden Rechtsvorschriften über die
WGV (unabhängig davon, ob diese die WGV explizit erwähnen

oder nicht) sich im Wesentlichen auf die strafrechtliche Verfol-
gung des Tatbestandes konzentrieren. Konkrete Erfahrungen
aber zeigen, dass dieser Weg alleine wohl keine signifikante
Auswirkung auf die Verbreitung einer in der kulturellen Iden-
tität einer Gemeinschaft verwurzelten Praktik hat. 
Die Gesetzgebung ist zweifellos ein wichtiges Zeichen eines
Staates, seiner Ablehnung gegenüber der WGV Ausdruck zu
verleihen. So betont der von der Parlamentarischen Versamm-
lung des Europarates angenommene Bericht: «It is the obliga-
tion of a constitutional state to ensure respect for individual
rights and to prosecute the actions which violate this principle»
(Übersetzung: Es ist die Pflicht eines Rechtsstaates, die Wah-
rung der Rechte des Einzelnen zu sichern und Handlungen, die
dieses Prinzip verletzen, strafrechtlich zu verfolgen).29 Die
Gesetzgebung hat einen weiteren Vorteil: Sie sendet eine klar
unterstützende Botschaft an alle, die auf die WGV bereits ver-
zichten oder auf sie verzichten wollen. Eine ausschliessliche
Beschränkung auf gesetzgeberische Massnahmen aber birgt die
Gefahr, dass die Eingriffe im Untergrund vorgenommen wer-
den. Ferner begünstigt sie, wie es häufig in Afrika der Fall ist,
eine Reise in ein anderes Land, um von Gesetzesunterschieden
zwischen den Ländern zu profitieren. Die Androhung des Frei-
heitsentzugs mag zwar abschreckend wirken, aber sie trägt
nicht dazu bei, die verwurzelte falsche Überzeugung abzu-
bauen, eine weibliche Genitalverschneidung sei im besten
Interesse der Frau oder des Mädchens.
Angesichts der Tatsache, dass die Strafgesetzgebung alleine
keine Veränderung eines fest verankerten Verhaltens mit einer
angeblich klaren sozialen Funktion bewirken kann, müssen
ergänzende oder vorbereitende Strategien ergriffen werden.
Lehrer, Gesundheitsarbeiter, Sozialarbeiter und andere Gruppen,
die möglicherweise in Kontakt mit gefährdeten Kindern und
ihren Familien kommen, müssen nicht nur über das Problem
WGV aufgeklärt werden, sondern verstehen, wie diesem mit
Feingefühl und kulturellem Verständnis beizukommen ist. In
erster Linie aber müssen diese Strategien breit angelegte sozial-
pädagogische Massnahmen und Initiativen umfassen, die sich
zielgruppenspezifisch an Gemeinschaften richten, in denen
Mädchen gefährdet sind. Dieser Ansatz ist häufig dann beson-
ders wirksam, wenn er auf allgemeinen Menschenrechtsprinzi-
pien aufbauend einen Diskussionsprozess in der betroffenen
Gemeinschaft anregt, der schliesslich dazu führt, dass die
Gemeinschaft in eigener Einsicht die Praktik aufgibt. Ein auf
offene Konfrontation verzichtender, menschenrechtsorientierter
Ansatz ist in erster Linie in jenen Immigrantengemeinschaften
angezeigt, die eine Kulturpraktik wie die WGV als zentrales
Element ihrer kollektiven Identität verstehen. 
Die weibliche Genitalverstümmelung oder -verschneidung ist
ein Verstoss gegen die Würde des Menschen, ein Angriff auf
die persönliche Unversehrtheit und eine Verletzung der Men-
schenrechte. Aber die erfolgreichste Strategie zur Bekämpfung
dieser Praktik regt Gemeinschaften an, freiwillig auf die Praktik
zu verzichten, anstatt sie zu diesem Verzicht zu zwingen.

Reaktionen auf die weibliche 
Genitalverstümmelung in Europa



A. Auflage
a.a.O. an anderem Ort
a.M. anderer Meinung
Abs. Absatz
Art. Artikel
AT Allgemeiner Teil
Bd. Band
Begr. Begründer
BGE Bundesgerichtsentscheid
Bger. Bundesgericht (Schweiz)
BJM Baslerische Juristische Mitteilungen
BSK Basler Strafrechts-Kommentar
BT Besonderer Teil
BV Bundesverfassung der Schweizerischen

Eidgenossenschaft vom 18. April 1999, SR 101
bzw. beziehungsweise
c. contra = gegen
ca. cirka
CEDAW Convention on the Elimination of All Forms 

of Discrimination against Women 
(von der Generalversammlung der UN
angenommen am 18. Dezember 1979, abrufbar
über www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/,
besucht am 4. April 2004)

d.h. das heisst
DBD Deutscher Bundestag Drucksache
ders. derselbe
dStGB Strafgesetzbuch Deutschland
E. Erwägung
ebd. ebenda
EG Europäische Gemeinschaft
EG ZGB Einführungsgesetz zum 

Schweizerischen Zivilgesetzbuch
EGMR Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte
EMRK Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze

der Menschenrechte und Grundfreiheiten
(Europäische Menschenrechtskonvention), 
SR 0.101

ev. eventuell
f./ ff. und folgende
FMG Female Genital Mutilation
FN Fussnote
gl. M. gleicher Meinung
H. Hinweis(e)
h.L. herrschenden Lehre
Hrsg. Herausgeber
i.e. Sinne im engeren Sinne
i.S.v. im Sinne von
i.V.m. in Verbindung mit
insbes. insbesondere
IPbpR Internationaler Pakt über bürgerliche 

und politische Rechte vom 16. Dezember 1966, 
SR 0.103.2

KK Kurzkommentar
LK Leipziger Kommentar
loc. cit. loco citato = am aufgeführten Ort
m.H. mit Hinweisen
N Note
NGO Non Governmental Organisation
no. numéro = Nummer
pp. pages = Seiten
Pra. Die Praxis (Zeitschrift Schweiz)
s. siehe
SJZ Schweizerische Juristenzeitung
SK-StGB Systematischer Kommentar zum StGB (D)
SR Systematische Sammlung des Bundesrechts
StGB Schweizerisches Strafgesetzbuch 

vom 21. Dezember 1937, SR 311
u.a. unter anderem
U.N. Doc. United Nations Document
UN United Nations
UNO United Nations Organisation
v. versus = gegen
vgl. vergleiche
VK Vereinigtes Königreich
WGV Weibliche Genitalverstümmelung
z.B. zum Beispiel
ZBJV Zeitschrift des Bernischen Juristenvereins
ZGB Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 

10. Dezember 1907, SR 210
Ziff. Ziffer
ZSR Zeitschrift für schweizerisches Recht
ZStrR Schweizerische Zeitschrift für Strafrecht
ZStW Zeitschrift für die gesamte 

Strafrechtswissenschaft (D)

Abkürzungsverzeichnis

38



Die Argumente liegen auf 

dem Tisch und lassen sich kaum 

mehr entkräften. Es ist daher 

unsere Pflicht, uns mit aller Kraft 

für die betroffenen Menschen 

einzusetzen. 

Elsbeth Müller, Geschäftsleiterin, UNICEF Schweiz
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